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1. Aufgabenstellung 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, einschließ-
lich einer Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, 
Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 

Die „GEOS Besitz GmbH“ hat beim Markt Manching mit Schreiben vom 22.01.2025 die Einleitung 
des Bauleitplanverfahrens zur Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 67 „Ge-
werbegebiet Oberstimm-West I“ (GEOS 1) nach § 9 BauGB für den südöstlichen Zauner-Weiher 
mit angrenzenden Uferbereichen bei Oberstimm beantragt.  
 
Im Rahmen des Wasserrechtsantrag zur „Neugestaltung des östlichen Bereiches des Abbauge-
ländes See A (Teilfläche Flurnummer 1259/1) mit Sicherung der sich auf dem Abbaugrundstück 
befindenden Altablagerung im Kiesabbau Oberstimm (ehemals Kieswerk Zauner)“ der DBR Donau 
Bauschutt Recycling GmbH vom 30.05.2023 wurde zuvor beim Landratsamt Pfaffenhofen an der 
Ilm eine Teilverfüllung des ehemaligen Kiesweihers beantragt. Mit dem Bescheid zur „Teilverfül-
lung eines Kiesweihers auf der Flurnummer 1259/1 (Weiher A) der Gemarkung Oberstimm zur 
Sicherung der sich auf dem Grundstück befindlichen Altlast und Neugestaltung des östlichen Be-
reichs des Abbaugeländes“ des Landratsamtes Pfaffenhofen an der Ilm vom 18.12.2024 wurde die 
beantragte und im öffentlichen Interesse stehende Plangenehmigung nach § 68 Abs. 2 Satz 3 des 
Wasserhaushaltsgesetzes mit einer aufschiebenden Bedingung erteilt: Der Aufstellungsbeschluss 
zur Bauleitplanung des Marktes Manching für die betroffene Fläche muss gefasst und veröffentlicht 
sein. Die Sanierung der Altlast über die Teilverfüllung in See A ist somit nur über die Aufstellung 
einer Bauleitplanung des Marktes Manching erreichbar. 
 
Der Markt Manching hat nun in der Sitzung vom 24.07.2025 die Aufstellung des Bebauungs- und 
Grünordnungsplanes Nr. 67 „Gewerbegebiet Oberstimm-West I“ (GEOS 1) im Regelverfahren mit 
gleichzeitiger 21. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 
BauGB gefasst. Aufgrund mehrerer Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) 
eingingen, muss der bisherige Gebietstyp Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO in ein Sondergebiet 
mit der Zweckbestimmung „Rohstoffe, Recycling und erneuerbare Energien“ nach § 11 BauNVO 
geändert werden. Insofern ist auch eine Anpassung der Planzeichnung der Flächennutzungs-
planänderung erforderlich.  
 
Der Änderungsbereich der 21. Teiländerung des Flächennutzungsplanes umfasst folgende Flur-
nummern der Gemarkung Oberstimm: 1256, 1257, 1258, 1259, 1259/1 (Teilfläche), 1279 (Teilflä-
che – Kleiner Leilachsee), 1280 (Trafo), 1281 (Leilachstraße) und 1286/8 (Immelmannstraße) und 
nimmt dabei eine Fläche von insgesamt ca. 28,8 ha ein. 
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Abb. 1. Luftbild des Änderungsbereiches der 21. Flächennutzungsplanänderung 

 
Damit soll auf der zuvor zu verfüllenden Teilfläche dieses Stillgewässers aus einem früheren Nas-
sabbau und der noch vorhandenen Restfläche der ehemaligen Kieswerksanlagen eine Entwick-
lung als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Rohstoffe, Recycling und erneuerbare Energien“ 
nach § 11 BauNVO erreicht werden. Im Rahmen einer sukzessiven Standortentwicklung soll ein 
klimaneutraler und moderner Standort für die Unterbringung von Betrieben und Anlagen, die Re-
cycling-, Rohstoff- oder Energieerzeugungsprozessen dienen, entwickelt werden in dem insbeson-
dere das Recycling verschiedener Materialien und die Erzeugung erneuerbarer Energien im Vor-
dergrund stehen können.  
Daneben werden die notwendigen Anbindungsbereiche an öffentliche Verkehrsflächen zur Er-
schließung des Gebietes sowie Grünflächen zur Ortsrandeingrünung und Gebietsdurchgrünung 
festgesetzt. Ebenso die gemäß Wasserrechtsbescheid zur Verfüllung zu erbringenden natur-
schutzfachlichen Maßnahmen, die der Kompensation der vorauslaufenden Verfüllung dienen und 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen. Damit wird gleichzeitig mit der wasserrechtlichen 
Erfordernis eine baurechtliche Sicherung dieser Maßnahmen erreicht. 
 
Die Flurnummern des Geltungsbereiches des Bebauung- und Grünordnungsplanes Nr. 67 (1259, 
1259/1, 1279, 1280, 1281, 1286/8) bilden ohne Flurnummer 1286/8 (Immelmannstraße) auch den 
Änderungsbereich der 21. Flächennutzungsplanänderung. Zusätzlich liegen auch die Flurnum-
mern 1256, 1257 und 1258 (Westufer See C) im Änderungsbereich, da diese Teilflächen im gülti-
gen Flächennutzungsplan des Marktes Manching noch als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt 
sind, in der Realität aber durch den zwischenzeitlich durchgeführten Nassabbau hier weitere offene 
Wasserflächen entstanden sind und mit der 21. Änderung in den Flächennutzungsplan aufgenom-
men werden. Der Änderungsbereich umfasst daher eine Gesamtfläche von  
ca. 28,4 ha. 
 
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wurde zur Ermittlung 
der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen eine Umweltprüfung durchgeführt. Dabei 
sind aufgrund des unterschiedlichen Änderungsbereiches der Flächennutzungsplanänderung so-
wie des Geltungsbereiches des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 67 zwei getrennte Um-
weltberichte für das Parallelverfahren erstellt worden.  

See D 
Kleiner Leilachsee See B 

See C 
See A 
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Die Umweltprüfung geht dabei davon aus, dass die plangenehmigte Gewässerverfüllung als Vo-
raussetzung für die Sondergebietsentwicklung bereits als gegeben anzunehmen und bezüglich der 
Umweltauswirkungen nicht mehr zu betrachten ist. 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie 
diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berück-
sichtigt wurden 

Im Rahmen der allgemeinen gesetzlichen Grundlagen sind das Baugesetzbuch, die Naturschutz-
gesetze, die Wassergesetzgebung, das Bundes-Bodenschutzgesetz, die Immissionsschutzgesetz-
gebung und die Denkmalschutzgesetze zu berücksichtigen. 
 
Fachgesetze 
 
Naturschutzgesetze 
Gemäß § 14 Abs 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) stellt das geplante Vorhaben ei-
nen Eingriff in Natur und Landschaft dar, da die betroffene Grundfläche in ihrer Gestalt und Nut-
zung verändert wird und die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Land-
schaftsbildes erheblich beeinträchtigt werden kann. 
 
§ 15 Bundesnaturschutzgesetz 
(1) Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, 
den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigun-
gen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. […] 
 
(2) Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) […] 
 
Somit kommt die im § 15 des BNatschG verankerte Eingriffsregelung zur Anwendung. Entspre-
chend § 18 des BNatSchG wird die naturschutzfachliche Eingriffsregelung und damit verbunden 
auch die Ermittlung und die Kompensation des Eingriffes über das Baugesetzbuch § 1a Abs. 2 und 
3 geregelt. Die detaillierte Darstellung der Ergebnisse der Eingriffsregelung erfolgt im vorliegenden 
Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 67. Der erforderliche Kompensationsbedarf in Wertpunkten 
wurde im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 
67 nach der Bayerischen Kompensationsverodnung (BayKompV) in Wertpunkten ermittelt und wird 
auf Teilfächen innerhalb des Änderungsbereiches erbracht. 
 
Durch das Büro Naturgutachter (Freising) wurden im Jahr 2022 faunistische Untersuchungen des 
Gesamtareals der Zauner-Weiher durchgeführt, bei denen Fledermäuse, Avifauna, Biber, Amphi-
bien, Reptilien, Nachtfalter, Mollusken sowie die Schwimmblattvegetation und der Biotoptypenbe-
stand nach der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) aufgenommen wurde. Durch 
das Büro R & H Umwelt wurde dann auf dieser Grundlage 2023 eine spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung (saP) ausgearbeitet (Nürnberg, 01.03.2023).  
In der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschütz-
ten Arten, die durch das Vorhaben erfüllt werden können hinsichtlich der geplanten Teilverfüllung 
des „Weihers A“, der Bau einer Lagerhalle über der bekannten Altablagerung sowie der potenziel-
len Errichtung einer Floating-Photovoltaikanlage auf „See C“, geprüft. Demnach ist festzustellen, 
dass Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG unter Berücksichtigung der 
dort genannten Vermeidungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen bei der Aufstellung des Be-
bauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 67 „Sondergebiet Oberstimm West I (GEOS 1)“ für Arten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie ver-
mieden werden können.  
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Aus diesen Unterlagen lässt sich auch ableiten, welche geschützten Tierarten im Bestand vorliegen 
und welche Maßnahmen hinsichtlich der geplanten Sondergebietsausweisung zu berücksichtigen 
sind, um keine Verbotstatbestände auszulösen.  
 
Immissionsschutzgesetze 
Zur Beurteilung der Schallwirkungen auf das Vorhaben bzw. der Schallauswirkungen des Vorha-
bens wurde durch die IBN Bauphysik GmbH & Co.KG, Ingolstadt eine Schalltechnische Untersu-

chung (Bericht 5787.a4 vom 09.01.2026) erarbeitet, welche den Unterlagen beigefügt ist. Darin er-
folgt die Ermittlung der Vorbelastung sowie die Lärmkontingentierung für den Geltungsbereich des 
Planes (getrennt für die Flächen SO 1 und SO 2) zur Einhaltung der Gesamtimmissionsrichtwerte 
nach DIN 45691.  
 
Zur Beurteilung des verkehrlichen Bestandes bzw. der verkehrlichen Auswirkungen des Vorhabens 
auf das vorhandene Straßennetz im Umfeld der Max-Immelmannkaserne wurde von der Vössing 
Ingenieurgesellschaft mbH, München eine Verkehrsuntersuchung (Stand 03.07.2025) erarbeitet, 
welche den Unterlagen beigefügt ist. Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung werden auch im 
Rahmen der o.g. Schalltechnigchen Untersuchung aufgegriffen. Dabei werden auch Aussagen ge-
troffen, ob sich die Emissionen durch den Straßenverkehrslärm durch die geplante Ausweisung 
der Sondergebietsflächen wesentlich ändern. 
 
Baugesetzbuch (BauGB) / Bodenschutzgesetze (BBodSchG) 
Das Baugesetzbuch (BauGB) gibt in § 1a den sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und 
Boden vor. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Flächeninanspruchnahme von Flächen 
für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, … zu nutzen. Mit der vorliegenden Bauleitplanung soll im Sinne 
einer Konversionsnutzung auf der Verfüllung einer ehemaligen Nassabbaufläche im Gebiet des 
Marktes Manching durch Ausweisung eines Sondergebietes ein Standort für die Unterbringung von 
Betrieben und Anlagen, die Recycling-, Rohstoff- oder Energieerzeugungsprozessen dienen, ent-
wickelt werden, so dass hier dieser ergänzenden Vorschrift zum Umweltschutz nach § 1a BauGB 
vollumfänglich nachgekommen wird. 
 
Wassergesetze (WHG) 
Im Vorfeld der Bauleitplanung wurde in einem Wasserrechtsverfahren beim Landratsamt Pfaffen-
hofen a. d. Ilm die erforderliche Teilverfüllung des ehemaligen Nassabbaugewässers auf der 
Grundlage von § 68 Abs. 2 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) geprüft und mit Bescheid 
vom 18.12.2025 unter Berücksichtigung einer aufschiebenden Bedingung genehmigt: Der Aufstel-
lungsbeschluss zur Bauleitplanung des Marktes Manching für die betroffene Fläche muss gefasst 
und veröffentlicht sein. Die Sanierung der Altlast über die Teilverfüllung in See A ist somit nur über 
die Aufstellung einer Bauleitplanung des Marktes Manching erreichbar. 
 
 
Fachplanungen 
 
Landesentwicklungsprogramm (LEP) Stand 01. Juni 2023 
Die Marktgemeinde Manching befindet sich laut des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP)  
und des Regionalplans der Region Ingolstadt (10) im Verdichtungsraum des Regionalzentrums 
Ingolstadt im Regierungsbezirk Oberbayern. 
 
Bezüglich der nachhaltigen Siedlungsentwicklung gibt das LEP in seinen Zielen und Grundsätzen 
vor: 
 
Für den Änderungsbereich der 21. Flächennutzungsplanänderung in Überschneidung mit dem Gel-
tungsbereich des Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 67 „Sondergebiet Oberstimm West I 
(GEOS 1)“ gibt das LEP folgende relevante Grundsätze und Ziele vor. 
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1 Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns 
1.3 Klimawandel 
1.3.1 Klimaschutz 
(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere durch: 
- (…) 
- die verstärkte Erschließung, Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien (…) 
 
1.4 Wettbewerbsfähigkeit 
1.4.1 HoheStandortqualität 
(G) Die räumliche Wettbewerbsfähigkeit Bayerns soll durch Schaffung bestmöglicher Standortqualitäten in 
wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Sicht in allen Teilräumen gestärkt werden. Dabei sollen im Wett-
bewerb um Unternehmen und Arbeitskräfte lagebedingte und wirtschaftsstrukturelle Defizite ausgeglichen, 
infrastrukturelle Nachteile abgebaut sowie vorhandene Stärken ausgebaut werden. 

 
2 Raumstruktur 
2.2 Gebietskategorien 
2.2.7 Entwicklung und Ordnung der Verdichtungsräume 
(G) Die Verdichtungsräume sollen so entwickelt und geordnet werden, dass  
- sie bei der Wahrnehmung ihrer Wohn-, Gewerbe- und Erholungsfunktion eine räumlich ausgewogene 

sowie sozial und ökologisch verträgliche Siedlungs- und Infrastruktur gewährleisten, 
- Missverhältnissen bei der Entwicklung von Bevölkerungs- und Arbeitsplatzstrukturen entgegengewirkt 

wird. … 

 
3. Siedlungsstruktur 
3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot 
(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur 
soll vermieden werden. 
(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. Aus-
nahmen sind zulässig, wenn 
[…] von Anlagen, die im Rahmen von produzierenden Gewerbebetrieben errichtet und betrieben werden 
sollen, schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere durch Luftverunreinigungen oder Lärm einschließlich 
Verkehrslärm, auf dem Wohnen dienende Gebiete ausgehen würden, […] 
 
5 Wirtschaft  
5.1 Wirtschaftsstruktur  
(G) Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leistungsfähigen klei-
nen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, sollen er-
halten und verbessert werden. 
 
(G) Eine leistungsfähige Abfall- und Kreislaufwirtschaft soll flächendeckend erhalten und bedarfsgerecht 
weiterentwickelt werden. 
 
(G) Die räumliche Verteilung der Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaftsstandorte soll eine möglichst ge-
sundheits- und umweltverträgliche, entstehungsortnahe sowie bei Bedarf regional oder interkommunal ab-
gestimmte Beseitigung oder Verwertung der Abfälle ermöglichen. 

 
7 Freiraumstruktur 
7.1 Natur und Landschaft 
7.1.2 LandschaftlicheVorbehaltsgebiete 
(Z) Gebiete mit besonderer Bedeutung für Naturschutz und Landschaftspflege sind in den Regionalplänen 
als landschaftliche Vorbehaltsgebiete festzulegen. 
 
Die genannten Grundsätze und Ziele des Landesentwicklungsprogramm werden bei der Änderung 
des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungsplanes berücksichtigt. Mit der Bauleit-
planung soll im Sinne einer Konversionsnutzung auf der Verfüllung einer ehemaligen Nassab-
baufläche im Gebiet des Marktes Manching durch Ausweisung eines Sondergebietes ein Standort 
für die Unterbringung von Betrieben und Anlagen, die Recycling-, Rohstoff- oder Energieerzeu-
gungsprozessen dienen, entwickelt werden, der insbesondere Unternehmen der Abfall- und Kreis-
laufwirtschaft dienen kann. Dabei kann vom Anbindegebot des LEP abgewichen werden, da eine 
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Ausnahme gemäß Ziffer 3.3 LEP geltend gemacht wird (vgl. Begründung zum Bebauungs- und 
Grünordnungsplan Ziffer 6). 
Da der Markt Manching im Rahmen einer militärischen Konversionsnutzung auch eine Teilfläche 
des im Gemeindegebiet befindliche Areals der ehemaligen Max-Immelmann-Kaserne als Gewer-
bestandort entwickeln möchte, bietet es sich hier – auch im Blick auf die „Flächensparoffensive“ 
der Regierung von Oberbayern –  an, einen zusammenhängenden Standort für gewerbliche Nut-
zungen auf Konversionsflächen im Ortsteil Oberstimm zu entwickeln. 
 
Regionalplan Ingolstadt (Region 10) 
Laut Regionalplan Ingolstadt (Region 10) liegt der Markt Manching innerhalb des Stadt- und Um-
landbereichs im Verdichtungsraum der Stadt Ingolstadt. Manching nimmt dabei die raumordneri-
sche Funktion eines Unterzentrums ein. Für Unterzentren ist anzustreben, dass insbesondere die 
Funktion der gewerblichen Entwicklung und der Erweiterung des Angebots an Arbeitsplätzen erfüllt 
wird (RP 10 Kap. 5 Wirtschaft). 
 
Manching liegt ausgehend von Ingolstadt auf der überregional bedeutsamen Entwicklungsachse 
in Richtung Landshut. Da aber die Auspendlerquote vor allem in Richtung München sehr hoch ist, 
soll die Eigenständigkeit der Region durch zusätzliche gewerbliche Flächen entlang der BAB 9 
München-Ingolstadt ausgebaut werden um dem negativen Pendlersaldo gegenüber der Region 
München durch vermehrte gewerbliche Siedlungstätigkeit zu begegnen. 
 
Bezüglich der Regionalwirtschaft formuliert der Regionalplan Ingolstadt für den Markt Manching 
folgende Ziele und Grundsätze: 
 
3 G Verdichtungsraum 
„Der Verdichtungsraum Ingolstadt ist als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum und als Impulsgeber für 
die Region unter Wahrung seiner ökologisch wertvollen Gebiete und natürlichen Potenziale weiter zu entwi-
ckeln.“ 
 
3.4.6 Gewerbliche Siedlungstätigkeit  
3.4.6.1 G Es ist von besonderer Bedeutung, ortsansässigen Betrieben die Anpassung an sich wandelnde 
Anforderungen zu erleichtern.  
3.4.6.2 G Bei der Ausweisung von Gewerbe- und Industriegebieten sind soweit möglich, auch gemeinde-
übergreifende Lösungen anzustreben. 
 
5.2.6 Nachfolgefunktionen 
5.2.6.1 Allgemeine Festlegungen 
5.2.6.1.1 G In allen Abbaugebieten, zu denen im Regionalplan keine entsprechenden Festlegungen beste-
hen, soll der jeweiligen Nachfolgefunktion eine ökologische Gesamtkonzeption zugrunde gelegt werden.  
 
5.2.6.1.2 Z Abbauflächen sind regelmäßig ihrer ursprünglichen Nutzung wieder zuzuführen, wenn nicht 
Gründe des Grundwasserschutzes entgegenstehen. Ausnahmen sind zulässig, wenn im Regionalplan eine 
andersartige Folgenutzung festgelegt ist oder wenn Folgenutzungen beabsichtigt sind, die aus Gründen des 
Flächensparens, für Maßnahmen des Klimaschutzes bzw. zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
oder aus abfallwirtschaftlichen Gründen (nach entsprechender Anpassung des Standortes) von öffentlichem 
Interesse sind.  
 
G Grundsätzlich sollen im Rahmen der Folgenutzung nach Beendigung des Abbaus durch ökologische Auf-
wertung neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere geschaffen werden und nach Möglichkeit eine Bereiche-
rung des Landschaftsbildes bewirkt werden.  
 
5.2.6.1.3 Z Nach Nassabbau darf im Regelfall eine Wiederverfüllung nicht vorgenommen werden. 
 
5.2.6.1.4 Z Bei einer Wiederverfüllung muss geeignetes, umweltunschädliches Material verwendet werden. 
 
7- Freiraumstruktur 
7.1.2 Boden 
7.1.2.1 G: „Dem Bodenschutz soll besonderes Gewicht zukommen. Die Inanspruchnahme und die Versie-
gelung von Grund und Boden soll verringert werden.“ 
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7.1.3 Wasser 
7.1.3.1 Z „Die Grundwasservorkommen sollen langfristig gesichert und geschützt werden.“  
 
7.1.3.2 Z Eine Schädigung der Ökosysteme der Oberflächengewässer einschließlich der Uferbereiche und 
der Auen soll vermieden werden. 
 
7.1.4 Luft / Klima 
7.1.4.1 Z Kaltluftentstehungsgebiete und für den Luftaustausch und den Frischlufttransport bedeutende Tal-
räume sollen in ihrer Funktion erhalten werden. 
 
7.1.6 Landschaftsbild  
7.1.6.1 G Das Landschaftsbild soll in seiner naturgeographisch und kulturhistorisch begründeten charakte-
ristischen Eigenart erhalten werden. 
 
7.1.8 Landschaftliche Vorbehaltsgebiete  
7.1.8.1 Z Gebiete mit landschaftsökologisch wertvoller Ausprägung und charakteristischem Landschaftsbild 
werden als landschaftliche Vorbehaltsgebiete bestimmt. 
 
7.1.8.2 Z In landschaftlichen Vorbehaltsgebieten kommt den Belangen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zur Sicherung  
- des Arten- und Biotopschutzes  
- wichtiger Boden- und Wasserhaushaltsfunktionen  
- des Landschaftsbildes und der naturbezogenen Erholung besonderes Gewicht zu.  
Dieses besondere Gewicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist bei der Abwägung mit anderen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Einzelfall zu berücksichtigen.  
 
7.1.8.3 Z In der Region Ingolstadt werden als landschaftliche Vorbehaltsgebiete bestimmt: 
[…] 
- Donauterrassen (07) 
[…] 
 
7.1.8.4.2.2 G Landschaftliches Vorbehaltsgebiet Donauterrassen (07)  
- Naturnahe Wälder sollen erhalten und entwickelt werden.  
- Das Glacis der Stadt Ingolstadt soll als durchgehender Grünring gesichert werden.  
- Bei der landwirtschaftlichen Nutzung soll die geringe Filter- und Pufferfunktion der Böden berücksichtigt 
werden. 

 
Das Vorhabengebiet liegt in einer Teilfläche des Landschaftlichen Vorbehaltsgebietes Nr. 07 „Do-
nauterrassen“. 
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Abb. 2. Regionalplan, Karte 3 Landschaft und Erholung 

 
In diesem Gebiet (07) soll gemäß Ziffer 7.1.8.4.2.2 G des Regionalplanes auf oben genannte Si-
cherungs- und Pflegemaßnahmen hingewirkt werden. 
 
Durch das Vorhaben werden naturnahe Wälder, das Glacis von Ingolstadt und landwirtschaftliche 
Flächen nicht in Anspruch genommen. Die genannten Pflege- und Sicherungsmaßnahmen werden 
somit durch die Konversionsnutzung der ehemaligen Nassabbaustelle nicht berührt. 
Aus der im Boden der östlichen Bestandsfläche vorhandenen Altlast werden durch die Grundwas-
serdurchströmung fortlaufend Schadstoffe ausgeschwemmt und in die Umwelt transportiert. Im 
Sinne des Umweltschutzes und auch im öffentlichen Interesse ist es daher unumgänglich, eine 
Sanierung der Altlast in Form einer Teilverfüllung des Sees A durchzuführen. Die Sanierung der 
Altlast über die Teilverfüllung in See A ist dabei entsprechend einer aufschiebenden Bedingung 
des Wasserrechtsbescheides zur Verfüllung (Aktenzeichen: 42/6410.32 K 10/b vom 18.12.2024) 
nur über die Aufstellung einer Bauleitplanung des Marktes Manching erreichbar. Die Verfüllung mit 
dem Ziel der Sicherstellung einer guten Grundwasserqualität steht insofern nicht im Widerspruch 
zu den im Regionalplan 10 genannten Entwicklungszielen für das landschaftliche Vorbehaltsgebiet. 
Da demnach sowohl die wasserrechtlich genehmigte Verfüllung als auch die für die Verfüllfläche 
zu entwickelnde Bauleitplanung im öffentlichen Interesse stehen und der überwiegende Teil der 
vorhandenen Kiesweiher mit seinen naturnah ausgebildeten Uferstrukturen erhalten bleiben kann 
davon ausgegangen werden, dass die Funktionen des landschaftlichen Vorbehaltgebietes durch 
das Vorhaben nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 
 
In landschaftlichen Vorbehaltsgebieten kommt, gemäß Ziffer 7.1.8.2 des Regionalplanes, als Ziel 
auch den Belangen wichtiger Boden- und Wasserhaushaltsfunktionen besonderes Gewicht zu. Der 
Sicherung der vorhandenen Altlast durch Teilverfüllung des See A im Sinne des Boden- und Was-
serschutzes sowie nachfolgender Bauleitplanung gemäß dem Wasserrechtsbescheid des Land-
ratsamtes Pfaffenhofen a. d. Ilm vom 18.12.2024 wird daher in der Abwägung der Vorrang vor den 
weiteren Belangen des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes eingeräumt. Durch Festsetzung der 
vorhandenen und erhaltenswerten Gehölzbestände zur Ortsrandeingrünung nach Osten und Sü-
den sowie zur Teildurchgrünung des späteren Gewerbegebietes im Rahmen der Grünordnungs-
planung wird neben der Sicherung der Boden- und Wasserhaushaltsfunktionen aber auch den wei-
teren Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zur Sicherung des Arten- und Bio-
topschutzes (Erhaltung des Gehölzbestandes) und des Landschaftsbildes (Eingrünung des Gebie-
tes) nachgekommen.  

Landschaftliches Vorbehaltsgebiet  
Nr.: 07 - Donauterrassen 
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In der Begründung des Regionalplans werden außerdem folgende, hier relevante Ziele und 
Grundsätze für die Entwicklung formuliert. 
 
B 5.1 Wirtschaftsstruktur 
5.1.2.2 (G) Die räumliche Zuordnung der Gewerbestandorte und -flächen soll dazu beitragen, den Techno-
logietransfer zu erleichtern, das Innovationspotenzial vor allem der kleinen und mittleren Betriebe zu aktivie-
ren und dauerhaft Arbeitsplätze zu schaffen. Dabei können Existenz-Gründerzentren sowie interkommunale 
Gewerbegebiete die Entwicklung beschleunigen.  
 
5.1.2.4 (G) Dem negativen Pendlersaldo gegenüber der Region München soll auch durch eine vermehrte 
gewerbliche Siedlungstätigkeit begegnet werden. 
 

Mit der gewerblichen Entwicklung des Verfüllgeländes im Vollzug der 21. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes (im Parallelverfahren) mit direkter Anbindung an die B13 und B16 in unmittelbarer 
Nähe der BAB 9 München-Ingolstadt wird die Pendlerrate durch eine Erweiterung des regionalen 
Arbeitsplatzangebotes gesenkt.  
 
Landschaftsentwicklungskonzept (LEK)  
In den Zielkarten zum Landschaftsentwicklungskonzept für die Region Ingolstadt (1996) ist das 
Planungsgebiet folgendermaßen beschrieben: 
 

Zielkarte   

Boden  Gebiet mit besonderer Bedeutung für die Sicherung empfindlicher 
Böden, Erhaltung der Bodenfunktionen 

Wasser  Gewässer 

Luft und Klima  Inversionsgefährdung hoch, Kaltluftgefährdung vorhanden 

Arten und Lebensräume  Gewässer, Gebiet mit hervorragender Bedeutung für die Siche-
rung und Entwicklung von Lebensräumen und Arten 

Landschaftsbild und  
Landschaftserleben  

Gewässer, Gebiet mit allgemeiner Bedeutung für die Erhaltung 
und Entwicklung des Landschaftsbildes  

naturbezogene Erholung  Gebiet, in dem eine naturbezogene Erholung durch Verkehrs- oder 
Fluglärm beeinträchtigt ist 

innerfachlicher Zielabgleich:  

Hauptziel  Arten und Lebensräume 

Nebenziel  Boden 

 
In der Zielkarte Arten und Lebensräume ist für die Vorhabenfläche als Entwicklungsziel Nr. 063.22 
beschrieben: 
Die Kiesweiher westlich von Oberstimm sind zu einem vielfältigen Biotopkomplex zu entwickeln. 
Das ehemalige Kiesabbaugebiet liegt in der Nähe des Oberstimmer Schachtes und kann als Erweiterungs-
lebensraum für die dort vorkommenden, landesweit bedeutsamen Lebensgemeinschaften dienen. 
Als Maßnahmen sind vorzusehen:  

- Erstellung eines Biotopentwicklungskonzeptes, 
- Schaffung von Vernetzungsstrukturen zum Obestimmer Schacht, 
- Reduzierung der Freizeitnutzung der Gewässer, Beschränkung auf einige Uferbereiche 

 
Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 
Das Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Pfaffenhofen an der Ilm (Bearbeitungs-
stand 2003) stellt den Gesamtrahmen aller für den Arten- und Biotopschutz erforderlichen Ziele 
und Maßnahmen dar. Es enthält insbesondere fachliche Aussagen zum Schutz, zur Pflege und 
Entwicklung bestehender, natürlicher und naturnaher Lebensräume sowie zur Notwendigkeit von 
Neuschaffungs-, Förderungs- und Vernetzungsmaßnahmen von Lebensräumen.  
 



 
◼ Markt Manching 

21. Flächennutzungsplanänderung - Umweltbericht 
◼ Seite   12 

 

◼ Februar 2026 ◼ Wolfgang Weinzierl Landschaftsarchitekten GmbH › Parkstraße 10 › 85051 Ingolstadt 

 

 
Abb. 3. ABSP-Fläche im Vorhabengebiet 

 
Innerhalb des Vorhabensgebietes liegt die Fläche A381: „Kiesgrube westlich des Kleinen Leilach-
sees“. Dort wurden im Jahr 2000 Uferschwalbe (eine kleine Kolonie mit 20 Tieren) und Hauben-
taucher nachgewiesen.  
In der saP von R&H Umwelt aus dem Jahr 2023 konnten in dem Bereich jedoch keine Brutplätze 
von Uferschwalben oder Haubentaucher mehr nachgewiesen werden. Uferschwalben wurden nur 
jagend im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Lufträume über Wasser oder Grünland in unmit-
telbarer Umgebung bleiben weiterhin erhalten, sodass keine erhebliche Beeinträchtigung des Er-
haltungszustandes der lokalen Uferschwalbenpopulation zu erwarten ist.  
 
Waldfunktionsplan 
Gemäß der Waldfunktionenkarte für den Landkreis Pfaffenhofen und der Stadt Ingolstadt (Bear-
beitungsstand 02/2015) ist im näheren Umfeld der Wald süwestlich von Oberstimm ein Schutzwald 
für Lebensraum, Landschaftsbild, Genressourcen und historisch wertvollen Waldbestand. Dieser 
Bestand wird von der gegenständlichen Bauleitplanung nicht berührt. 
Im Vorhabengebiet liegt keine Waldfläche vor.  
 
Naturschutzfachliche Schutzgebiete und -objekte 
Im Planungsgebiet sind keine ausgewiesenen oder vorgeschlagenen Schutzgebiete nach der Vo-
gelschutzrichtlinie (VSchRL) sowie der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) zum europäischen 
Netzverbund 'Natura 2000' gemäß § 19a BNatSchG vorhanden. 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine amtlich kartierten Biotope vorzufinden.  
An den Geltungsbereich im Nordwesten direkt angrenzend, liegt See B der als amtlich kartiertes 
Biotop erfasst ist:  

- Biotop-Nr. 7234-1068-001: „Baggerseen südwestlich Oberstimm“  
Hauptbiotoptyp 100%: Unterwasser- und Schwimmblattvegetation 
geschützt nach § 30 BNatSchG  

 
Flächennutzungs- und Landschaftsplan 
Der derzeit gültige Flächennutzungsplan in der Fassung von 1990 weist im Vorhabengebiet eine 
Fläche für den Kiesabbau aus. Die zum Zeitpunkt der Flächennutzungsplanaufstellung aus dem 
Nassabbau bereits entstandenen Weiherflächen sind als Wasserflächen dargestellt, die Gehölze 
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im Uferbeich als Grünzüge. Die ebenerdige Kieswerksfläche westlich der B13 ist als Sondergebiet 
„Freizeit-Sport“ ausgewiesen, wurde jedoch laut Bescheid der Regierung von Oberbayern vom 
11.12.92/05.04.93 aus der Genehmigung ausgenommen. Außerdem ist die ebenerdige Kieswerks-
fläche als Fläche mit Altlasten gekennzeichnet. Südlich in der Fläche befindet sich eine Trafostation 
mit elektrischer Freileitung. 
 

 
Abb. 4. Aktueller Flächennutzungsplan für den Vorhabensbereich (in Rot Änderungsbereich FNP) 
 

Die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 67 für ein „Sondergebiet Oberstimm 
West I (GEOS 1)“ kann somit nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden, so dass der 
Flächennutzungsplan nach § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zu ändern ist. 
 
Am 24.07.2025 hat der Marktgemeinderat des Marktes Manching in seiner öffentlichen Sitzung 
daher den Aufstellungsbeschluss zur 21. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes 
gefasst. 
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2. Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswir-
kungen, die in der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Satz 1 er-
mittelt wurden 

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wurde zur Ermittlung 
der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen eine Umweltprüfung durchgeführt. Im Falle 
der gegenständlichen 21. Flächennutzungsplanänderung beschränkt sich die Umweltprüfung auf 
den Geltungsbereich des im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungs- und Grünordnungs-
plan Nr. 67 „Sondergebeit Oberstimm West I (GEOS 1)“. Mit dieser Flächennutzungsplanänderung 
wird die Teilfläche des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes von Sondergebiets- und Wasser-
flächen sowie einer Fläche für die Landwirtschaft auf einer vorhandenen Insel zu einem Sonder-
gebiet mit der Zweckbestimmung „Rohstoffe, Recycling und erneuerbare Energien“ nach § 11 
BauNVO umgewidmet.  
 
Der Eingriff erfolgt durch die Entwicklung von Sondergebietsflächen auf zuvor verfüllter Wasserflä-
che. Die Beschränkung der Umweltprüfung auf diese Teilfläche ergibt sich aus der Tatsache, dass 
die Eingriffe auf den übrigen Flächen des Änderungsbereiches bereits vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt sind und entsprechend der dargestellten Flächen nach der Flächennutzungs-
planänderung genutzt werden. Im vorliegenden Fall werden die bereits entstandenen Abbauge-
wässer, die im gültigen Flächennutzungsplan noch als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt 
sind, mit der vorliegenden Änderung im Flächennutzungsplan berichtigt. Nach § 1a Abs. 3 letzter 
Satz BauGB ist ein Ausgleich durch die Eingriffsregelung nicht erforderlich, soweit die Eingriffe 
schon vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Darüber hinaus ist eine 
nachträgliche Bewertung der Umweltauswirkungen schon erfolgter Eingriffe auf Grundlage einer 
nicht vorhandenen oder unzureichenden Bestandsanalyse der einzelnen Schutzgüter zum Zeit-
punkt von vor den Eingriffen nicht möglich, somit im Umweltbericht nicht weiter zu berücksichtigen. 
Der gesamte westliche Bereich der Flächennutzungsplanänderung wird somit im Umweltbericht 
nicht weiter betrachtet. 

2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 
(Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussicht-
lich erheblich beeinflusst werden 

2.1.1 Schutzgut Menschen, menschliche Gesundheit 

Das Vorhabengebiet liegt nördlich der Max-Immelmann-Kaserne zwischen der Bundesstraße B13 
im Osten und der B16 im Norden. Im Westen grenzt die unverfüllte Weiherfläche („Weiher A“) an 
und im Norden die weiteren Weiher B (amtlich kartiertes Biotop) und Weiher D (Kleiner Leilachsee). 
Östlich der B13 liegt der Manchinger Ortsteil Oberstimm mit Wohnbebauung in circa 170 m Entfer-
nung zum Vorhabengebiet und einem vorgelagerten Gewerbegebiet. Das südlich der Immelmann-
straße liegende Areal der ehemaligen Max-Immelmann-Kaserne ist eine militärische Konversions-
fläche. Der Markt Manching beabsichtigt hier im Zuge einer Konversionsnutzung die Entwicklung 
weiterer Gewerbeflächen. Die aus der Kasernennutzung entlang dem Südrand der Immelmannka-
serne vorhandenen Gebäude bilden derzeit eine ANKER-Einrichtung zur Erstaufnahme von Ge-
flüchteten der Regierung von Oberbayern, dessen Nutzung im Juni 2025 für weitere fünf Jahre bis 
2030 verlängert wurde.  
Zwischen der B13 und dem geplanten Sondergebiet auf der Verfüllfläche des Weihers A verläuft 
die auch als Geh- und Radweg entlang der B13 genutzte Leilachstraße. Die Vorhabenfläche ist 
über die ehemalige Zufahrt zum Kiesabbaugelände an die Leilachstraße und im weiteren an die 
B13 angebunden. Die vorauslaufende Teilverfüllung des See A kann über diese Zufahrt abgewi-
ckelt werden. 
 
Gemäß der Darstellung der Lärmbelastung an Hauptverkehrsstraßen (LDEN), Kartierung 2017, 
liegt die Lärmbelastung durch die B13 im Vorhabengebiet bei 55-60 dB(A), randlich in Richtung 
B13 bei 60-65 dB(A). 
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Abb. 5. Lärm an Hauptverkehrsstraßen – Pegelraster LDEN  - Kartierung 2017 (abgerufen am 03.03.2025) 
 

Die Lärmemissionen der umliegenden Gewerbe- und Sondergebiete („Weiherfeld“ der Stadt In-
golstadt im Westen) und Straßen sind als Vorbelastung für das Schutzgut zu werten. 
Zur Beurteilung des Schallauswirkungen des Vorhabens wurde durch die IBN Bauphysik GmbH & 
Co.KG, Ingolstadt eine Schalltechnische Untersuchung (Bericht 5787.a4 vom 09.01.2026) erarbeitet, 
welche den Unterlagen beigefügt ist.  
 
Die bestehende sowohl die vorhabenbezogen prognostizierte Verkehrsbelastung der B13 in den 
Anbindungsbereichen der Leilachstraße sowie der Immelmannstraße wurde in einer Verkehrsun-
tersuchung (Vössing Ingenieure, München i. d. Fassung vom 03.07.2025), die den Unterlagen beiliegt, 
ermittelt. Demnach sind im Analysefall die Knotenpunkte KP1 (Anbindung Leilachstraße an B13) 
und KP2 (Anbindung Immelmannstraße an B13) in der Morgen-/ Abendspitze der Qualitätsstufe 
C/D (KP1) bzw. B/B (KP2) zuzuordnen. Im Ergebnis können „die Ein- und Ausfädelstreifen vom / 
zum Gewerbegebiet Weiherfeld (Stadt Ingolstadt westlich des Vorhabens) das im Bestand auftre-
tende Verkehrsaufkommen leistungsfähig abwickeln“. 
 

 
Abb. 6. Analysefall gemäß Verkehrsuntersuchung 
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Das wahrnehmbare Orts- und Landschaftsbild ist trotz der vorhandenen Teilbebauung in der Nach-
barschaft (Gewerbegebiet Oberstimm und Bebauung der Max-Immelmannkaserne) in erster Linie 
von den uferbegleitenden Gehölzbeständen der vorhandenen Kiesweiher sowie der Gehölzkulis-
sen um das Kasernengelände und entlang dem Ostrand der B13 geprägt. 
 
Nachfolgende Fotoaufnahmen der Wolfgang Weinzierl Landschaftsarchitekten GmbH verdeutli-
chen die Bestandssituation.  
 

 
Abb. 7. Blick Richtung Südosten auf künftige Gewerbefläche auf Verfüllung 

 

 
Abb. 8. Bestehende Kieswerkzufahrt mit Anbindung Leilachstraße 
 

 
Abb. 9. Blick auf inneren Gehölzriegel 
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2.1.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Entsprechend den naturräumlichen Vorbedingungen (Boden, Wasser, Klima) bildet Waldmeister-
Buchenwald im Komplex mit Waldgersten-Buchenwald die potentielle natürliche Vegetation im Pla-
nungsgebiet.1 Im Vorhabenbereich befinden sich ein aus Kiesabbau entstandenes Stillgewässer 
(Abbaugewässer) mit einem geplanten rekultivierten Uferbereich. Die restliche Fläche ist eine 
ebenerdige Abbaufläche, die noch als naturfern einzustufen ist, da sich durch Sukzession kaum 
standorttypische Vegetation entwickelt hat.  
Aufgrund des ehemaligen Kiesabbaus weicht die reale Vegetation vollständig von der potentiell 
natürlichen Vegetation ab.  
Die Vegetation im teilverfüllten „Weiher A“ ist als Auffüllungsfläche mit geringer Wertigkeit einzu-
stufen, vergleichbar mit Schotterwegen.  
Das naturnah gestaltene Ufer gemäß Rekultivierungsplan vom Mai 2022 setzt sich aus einem Was-
serwechselbereich, Röhrichten, Kiesufer und im Übergang zum Gewerbegebiet aus einem Mager-
rasen zusammen. Entlang des südlichen und östlichen verlaufenden Grabens wird eine Aus-
gleichsfläche festgesetzt mit Halden aus Abraum, Blockschutt, Schotter, Steinhäufen und ein Mix 
mit Wurzelstöcken, Totholz. In Richtung B13 soll laut Rekultivierungs-und Gestaltungsplan vom 
Mai 2024 im südöstlichen Bereich des Vorhabengebietes eine Wallstruktur mit Hecken angelegt 
werden.  
Prägend für den Landschaftsbereich sind die älteren randlichen Gehölzbestände (teilweiser alter 
Baumbestand, mit Vorkommen von Rindenspalten und Höhlen) in Richtung B13 und in Richtung 
nördlicher Weiher („Weiher D“). 
 

 
Abb. 10. Blick auf die Gehölze in Richtung B13 

 
Innerhalb des Vorhabengebietes befindet sich randlich das amtlich kartierte Biotop Nr. 7234-1068-
001 „Baggerseen südwestlich von Oberstimm“, Erfassungsdatum 2013: 
 
„[…] Steilufrige Abbaugewässer, von Gehölzen gesäumt, die in Teilfläche 1 durch einzelne Angler-
zugänge unterbrochen sind. 
T 1: Mit kleiner Insel in der Osthälfte und wenig Röhrichtsaum. Fleckenhafter Bewuchs aus Teich-
rose, Glänzendem Laichkraut und Wasserknöterich bzw. Wasserschlauch. 
[…]“ 
 
Gemäß der Biotopkartierung befindet sich auf dem Weiher „B“ eine Unterwasser- und Schwimm-
blattvegetation (VU3150), die einen FFH-LRT und gleichzeitig ein §30-Biotop nach BNatSchG bil-
det.  

 
1 vgl. Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz, Februar 2025 
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Das genannte Biotop wurde bei der Biotopkartierung des Landkreises Pfaffenhofen a. d. Ilm im 
Jahr 2013 erhoben, beinhaltet die damalige Abgrenzung der Wasserfläche des See B und schützt 
zu 100 % die Unterwasser- und Schwimmblattvegetation. Die Insel ist im Zuge des genehmigten 
Abbauvorhabens durch Ablagerung von Schwemmsanden aus der Kieswaschanlage in den Jah-
ren nach der Biotoperfassung nach Westen vergrößert worden und beinhaltet den geschützten 
Biotoptyp nicht; die Biotopabgrenzung ist hier veraltet. Die Gestaltung und Rekultivierung der 
neuen Uferbereiche der Insel aus dem früheren Kiesabbau ist mit dem Wasserwirtschaftsamt In-
golstadt und dem Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm abgestimmt und von diesen anerkannt. 
 

 
Abb. 11. Amtlich kartiertes Biotop nach der Flachlandbiotopkartierung, erfasst 2013 

 
Der Bestand im Geltungsbereich setzt sich aus den folgenden Biotop- und Nutzungstypen zusam-
men Die Kartierung wurde durch das Büro Naturgutachter Freising durchgeführt und im Rahmen 
des Wasserrechtsantrages von Geo+Plan Geotechnik GmbH, Bad. Wörishofen in den beiliegenden 
Bestandslageplan mit Ergebnissen der Vegetationskartierung - M = 1:1.000, Stand 22.07.2024, 
übertragen: 
 

◼ O641 Abgrabungs- und Aufschüttungsflächen, kiesig, naturfern 
◼ G312 Magerrasen 
◼ R11/R12 Röhricht 
◼ S31 Wechselwasserbereich 
◼ O631 Kiesauftrag 
◼ O4 Kies und Sand vegetationsarm 
◼ S121 Flachwasserbereich 
◼ B112 Mesophile Gebüsche/ Hecken 
◼ O2 Halden aus Abraum, BBlockschutt, Schotter, Steinhaufen 

 
Artenschutzrechtliche Belange 
Durch das Biologenbüro Naturgutachter, Freising wurde 2022 eine Faunistische Untersuchung im 
Bereich der Oberstimmer Zaunerweiher mit den Uferbereichen durchgeführt.  
Für die Teilverfüllung und die Bodenbarbeitungsanlage wurde von R & H Umwelt, Nürnberg Stand 
01.03.2023 eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) erarbeitet. In Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde ist diese saP den vorliegenden Bauleitplanunterlagen zur Darlegung 
der artenschutzrechtlichen Belange beigegeben. 
 
Demnach sind für die geplante Verfüllung und den Neubau der temporären Halle folgende arten-
schutzrechtliche Betroffenheiten festgestellt und Maßnahmen erforderlich:  
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- Gehölzrodungen und Fällung von Quartierbäumen außerhalb der Vogelbrutzeit 
- Vermeidung der Störung von Bibern 
- Nachtarbeitsverbot 
- Vermeidung von Eingriffen in Lebensräume der Zauneidechse 
- Ökologische Baubegleitung 
- Beginn von Eingriffen im Gewässer außerhalb der Vogelbrutzeit 
- Anbringung von Nist- und Fledermauskästen in der näheren Umgebung 
- Anlage von Ausgleichsflächen für Reptilien 
- Schaffung von Habitatstrukturen für den Teichrohrsänger 

 

 
Abb. 12. Lage der Höhlenbäume und Horste (Quelle: Kartierbericht Naturgutachter 2022) 
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Abb. 13. Zauneidechsenhabitate und Biberspuren (Quelle: Kartierbericht Naturgutachter 2022) 

 

2.1.3 Schutzgut Fläche und Boden 

Im Verdichtungsraum Ingolstadt herrscht aufgrund des starken wirtschaftlichen Wachstums und 
dem damit verbundenen Entwicklung von zusätzlichen Verkehrs- und Siedlungsflächen eine hohe 
Nachfrage nach Flächen (Flächenknappheit). 
 
Im Vorhabengebiet wurden Sand und Kies im Nassabbau abgebaut. Ein Teil des Vorhabengebie-
tes wird durch Auffüllungsflächen und nicht abgegrabene Bereiche eingenommen. Der natürlich 
gewachsene Boden liegt größtenteils nicht mehr vor. Nur Reste der ehemaligen Betriebsflächen 
des Kieswerkes und die Uferdämme zwischen den Abbaugewässern bilden gewachsenen Boden.  
 
Gemäß der Plangenehmigung des Landratsamtes Pfaffenhofen an der Ilm nach § 68 Absatz 2 
Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 18.12.2024 erfolgt die Teilverfüllung des „Wei-
hers A“ mit Z0 Material.  
 
Innerhalb des Vorhabengebietes liegt nördlich der ehemaligen Kieswerkszufahrt eine Altlastenflä-
che, die mit einer Überdeckung und durch die Teilverfüllung des Weihers A gesichert wird. 
 
Die im Geltungsbereich liegende Halbinsel zwischen den Seen A im Süden und B im Norden wird 
im östlichen Bereich aus gewachsenem Boden und im westlichen Bereich von den vorgelagerten 
Schwemmsanden der Kieswaschanlage gebildet. 
 
Der Geltungsbereich der verbindlichen Bauleitplanung umfasst insgesamt ca. 9,3 ha, wobei die 
aus der genehmigten Teilverfüllung entstehende, für die Sondergebietsentwicklung nutzubare Flä-
che (ohne naturschutzfachliche Ufergestaltung nach Westen) 2,7 ha beträgt. 
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Abb. 14. Darstellung de Verfüllfläche See A 

 
Sowohl historische Kampfmittel, als auch Georisiken sind im Plangebiet nicht bekannt. 

2.1.4 Schutzgut Wasser 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich der mit wasserrechtlicher Plangenehmigung vom 
18.12.2024 zulässige Verfüllbereich des See A mit dem westlichen Uferrand der Verfüllung sowie 
ein Teilbereich (v. a. der Uferbereich) vom nordwestlichen Weiher (Weiher B). Im Osten des Gel-
tunngsbereiches fließt die Brautlich von Süd nach Nord der Sandrach zu (Mündung im Ortsbereich 
Niederstimm).  
 
Das nächstgelegene Trinkwasserschutzgebiet (2210723460001) des Marktes Manching direkt öst-
lich der BAB A9 liegt in östlicher Richtung etwa 3 km entfernt. Heilquellenschutzgebiete sind nicht 
betroffen. 
 
Der Untergrund stellt gemäß der digitalen hydrogeologischen Karte 1:100.000 hydrogeologisch 
betrachtet einen Grundwasserleiter mit hoher bis sehr hohe Durchlässigkeit und in der Regel sehr 
geringem bis geringem Filtervermögen dar. 2  
 

 
2 vgl. Umweltatlas Geologie, digitale hydrogeologische Karte 1:100.000, https://www.umweltatlas.bay-
ern.de/mapapps/resources/apps/lfu_geologie_ftz/index.html, Aufruf 03/2025 
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Abb. 15. Grundwasserflurabstände3 

 
Das Grundwasser steht oberflächennah an und liegt im Bereich des Vorhabengebietes auf einer 
Höhe von ca. 1,0 bis 1,5 m, maximal 4,0 m, unter dem Gelände. Im Rahmen des Grundwassermo-
nitorings für die Teilverfüllung des See A wurden gemäß Wasserrechtsbescheid im Abstrom zur 
Verfüllfläche Ende 2025 neue Grundwasser-Messstellen (GWM) eingerichtet und vermessungs-
technisch erfasst. Die Messstellen sind im Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 67 nachrichtlich 
erfasst. 
 
Der Markt Manching liegt fast insgesamt in der Hochwassergefahrenfläche HQextrem der Donau und 
der Paar sowie deren Zuflüsse. Dabei ist jedoch das gesamte Areal der Max-Immelmann-Kaserne 
und der ehemaligen Kiesabbauflächen nördlich davon nicht betroffen, da die extreme Hochwas-
sergefahrenfläche HQextrem der Brautlach diese Gebiete ausspart. Der Geltungsbereich liegt jedoch 
in einem großräumigen wassersensiblen Bereich entlang von Donau und Paar, das heißt, diese 
Gebiete sind durch den Einfluss von Wasser geprägt. 
 

 
3Ingolstädter Kommunalbetriebe: Grundwasserflurabstand 
https://in-kb.mapaccel.com/?project=in-kb_im2&view=Gesamtprojekt 
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Abb. 16. Darstellung Hochwassergefahrenflächen HQextrem (Bayernatlas) 

2.1.5 Schutzgut Luft und Klima 

Das Vorhabengebiet liegt in der Klimaregion Donauregion.  
Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei 8-9 °C. Der Jahresniederschlag beträgt ca. 776 mm/a (im 
Referenzzeitraum 1971-2000).4 Davon fällt über die Hälfte des Jahresniederschlags im hydrologi-
schen Sommerhalbjahr. Schnee fällt nur wenig. 
Wie auch in den anderen südbayerischen Tallandschaften ist das Klima der Donauniederungen 
durch eine große winterliche Nebelhäufigkeit gekennzeichnet. 
 
Den Ufergehölzen um die Kiesweiher kann aufgrund der Linearität und Kleinflächigkeit zwar keine 
besonderen Funktion für den Klimaschutz zugeordnet werden; insgesamt ist der Blattmasse des 
Gehölzbestandes jedoch eine Filterfunktion im Nahbereich der vorhandenen Verkehrsanlagen und 
im Bestand bebauten Flächen der Max-Immelmann-Kaserne zuzurechnen. 
 
Die vier Abbaugewässer besitzen über die Gesamtwasserfläche zusammen jedoch eine Klimaus-
gleichsfunktion (Kühlung im Sommer). Die aufzufüllende Teilfläche des See A besitzt für das lokale 
Klima keine Bedeutung mehr. 

2.1.6 Schutzgut Landschaft 

Gemäß der naturräumlichen Gliederung Deutschlands liegt das Planungsgebiet in der naturräum-
lichen Haupteinheit „Donaumoos“ und ist in der naturräumlichen Feingliederung der Untereinheit 
„Donauterrassen“ zuzurechnen.  
 
Der Vorhabenstandort ist durch die unverfüllte Wasserfläche im Osten, durch die Eingrünung mit 
Gehölzen in Norden, Osten und Süden geprägt. Der nordwestliche Weiher B ist biotopkartiert auf-
grund seiner naturnahen Entwicklung, der nordöstliche Weiher D (Kleiner Leilachsee) wird von 
einem Fischereiverein genutzt. Der südwestliche Weiher C wurde zuletzt abgebaut und besitzt 
noch den Charakter eines typischen Abbaugewässers mit nach Westen hin noch offener Uferve-
getation.  

 
4 vgl. Klima-Faktenblätter, Bayerisches Landesamt für Umwelt 2021 
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Vor allem landschaftsbildprägend sind die Weiherflächen mit den Uferbereichen (teilweise mit Ge-
hölzbestand, Röhrichten), die ebenerdige, vegetationsarme Betriebsfläche des ehemaligen Kies-
werkes und die Eingrünung in Richtung Norden (Uferbereich Kleiner Leilachsee), Osten zur 
Leilachstraße / B13 sowie nach Süden zur Immelmannstraße mit altem Baumbestand im Vorha-
bengebiet. 

2.1.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Gemäß dem bayerischen Denkmalatlas des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 
(02/2025) befinden sich im direkten Umfeld des Geltungsbereiches folgende Objekte, einige dabei 
im Bereich der bereits abgebauten Kiesweiher, die somit nicht mehr existent sind: 
 

• Bodendenkmal D-1-7234-0740 – unter Nassabbaufläche: Benehmen nicht hergestellt, 
nachqualifiziert: Gäberfeld der Glockenbecherzeit und der Urnenfelderzeit, Siedlung der 
römischen Kaiserzeit.  

• Bodendenkmal D-1-7234-0734: Benehmen nicht hergestellt, nachqualifiziert: Straße der 
römischen Kaiserzeit und Siedlung oder Gräberfeld vor- und frühgeschichtlicher Zeitstel-
lung.  

• Bodendenkmal D-1-7234-0600 – teilweise unter Nassabbaufläche: Benehmen nicht her-
gestellt, nachqualifiziert: Straße der römischen Kaiserzeit.  

• Bodendenkmal D-1-7234-0601 – teilweise unter Nassabbaufläche: Benehmen nicht her-
gestellt, nachqualifiziert: Brandgräber der römischen Kaiserzeit, Siedlung der Urnenfel-
derzeit.  

• Bodendenkmal D-1-7234-0674: Benehmen nicht hergestellt, nachqualifiziert: Befesti-
gung der späten Neuzeit (Teil der Landesfestung Ingolstadt: Fort IX). 

 

  
Abb. 17. Bodendenkmäler im näheren Umgriff 

 
Durch das Vorhaben ist kein Bodendenkmal direkt betroffen und in den abgebauten Bereichen 
auch nicht mehr zu erwarten. 
 
Baudenkmäler und sonstige Kulturdenkmale sind im Geltungsbereich keine vorhanden. 

D-1-7234-0740 

 D-1-7234-0674 

 D-1-7234-0601  D-1-7234-0734 

 D-1-7234-0600 
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2.1.8 Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

Wechselwirkungen bestehen insbesondere zwischen den folgenden Schutzgütern: 
 

• Schutzgut Menschen, menschliche Gesundheit / Schutzgut Luft und Kima/ Schutzgut 
Wasser: Klimaausgleichsfunktion der Weiherflächen, mögliche Nutzung zur Erholung 
(Badeweiher) 

• Schutzgut Mensch / Schutzgut Landschaft: Veränderung des bestehenden Orts- und 
Landschaftsbildes durch bauliche Entwicklung auf verfüllter Weiherfläche und der mitti-
gen Insel 

• Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt / Schutzgut Boden und Fläche: 
Flächeninanspruchnahme durch Überbauung und Versiegelung mit Verlust vorhandener 
Vegetation / Lebensräume 
 

2.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung könnten die genehmigte Verfüllfläche des See A und die noch 
vorhandenen ebenerdigen ehemaligen Betriebsflächen des Kieswerkes nicht gewerblich genutzt 
werden, da kein Baurecht zur baulichen Nutzung der Flächen bestünde. Die Flächen würden sich 
weiter durch Sukzession begrünen.  

2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla-
nung, insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase des geplanten Vorhabens auf die Belange nach § 1 Absatz 6 
Nummer 7 Buchstabe a bis i BauGB 

Mit Wasserrechtsbescheid zur „Teilverfüllung eines Kiesweihers auf der Flurnummer 1259/1 (Wei-
her A) der Gemarkung Oberstimm zur Sicherung der sich auf dem Grundstück befindlichen Altlast 
und Neugestaltung des östlichen Bereichs des Abbaugeländes“ des Landratsamtes Pfaffenhofen 
an der Ilm vom 18.12.2024  wurde die Teilverfüllung von See A der ehemaligen Nassabbauflächen 
westlich Oberstimm genehmigt. Die vorliegende Bauleitplanung bezieht sich auf die spätere Ent-
wicklung von Sondergebietsflächen auf dieser Teilauffüllung sowie der noch vorhandenen Be-
triebsflächen des Kieswerkbetriebes an der Leilachstraße und auf einer Halbinsel zwischen den 
Seen A und B. In der Betrachtung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen der Pla-
nung auf die Umwelt wird daher unterstellt, dass die Auffüllung bereits vorhanden ist; Auswirkun-
gen der Verfüllung auf die Umwelt werden nicht betrachtet. 
 
Im Hinblick auf den Umweltschutz (alle Schutzgüter) ist die Ausweisung des Sondergebietes mit 
den gemäß Zweckbestimmung des Sondergebietes (Rohstoffe, Recycling und erneuerbare Ener-
gien) dort vorrangig vorgesehenen baulichen Anlagen der Recyclingwirtschaft im Sinne der EU-
Recyclingstrategie und zahlreicher deutscher Gesetze besonders zu begrüßen. Zu diesen Stoff-
strömen gehören vor allem Böden und Bauschutt (EBV 2023), gemischte Gewerbeabfälle und hier 
v.a. gemischte Kunststoffe (Novelle GewAbfV), biogene Abfälle (BioAbfV, GewAbfV) sowie Altfahr-
zeuge (ELV-Direktive), HV-Batterien (BattG 2) oder Solarzellen (Novelle ElektroG). 

2.3.1 Schutzgut Menschen, menschliche Gesundheit 

Die Bauleitplanung führt im Bereich der zu verfüllenden Stillgewässerfläche des ehemaligen Nas-
sabbaus zu Gunsten der Entwicklung eines Sondergebietes zu einer Konversionsnutzung der Ver-
füllfläche, die gleichzeitig der Sicherung einer Altlast aus einer früheren Verfüllung einer Nassab-
baufläche dient.  
 
Die verkehrliche Erschließung des Standortes wird aus dem Bestand der Verkehrsanlagen mit An-
bindungen über die Leilachstraße im Norden (vorübergehend während der Verfüllphase) und die 
Immelmannstraße im Süden an die Bundesstraße 13 erreicht. 

https://dejure.org/gesetze/BauGB/1.html
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Baubedingte Auswirkungen: 
Mit der Errichtung der notwendigen Verkehrsanlagen und baulicher Anlagen im Sondergebiet sind 
vorübergehend zusätzliche Staub- und Lärmbelastungen zu erwarten. In unmittelbarer Umgebung 
sind keine Wohngebiete oder Mischgebiete ausgewiesen, außerdem stellt die bestehende B13 
bereits eine Lärm- und Immionsquelle dar.  
Die baubedingten Beeinträchtigungen auf das Schutzgut sind aufgrund der Kleinräumigkeit des 
Vorhabens und der temporären Dauer als gering erheblich einzustufen. 
 
Anlagebedingte Auswirkungen:  
Durch die Entwicklung des Sondergebietes gehen zwar potenzielle Rekultivierungsflächen auf der 
Verfüllfläche verloren; diese kann jedoch im Rahmen einer Konversionsnutzung baulich genutzt 
werden. Für die Naherholung jat das Vorhabengebiet bisher eine untergeordnete Bedeutung. Alle 
vier Seen des Gebietes werden fischereilich genutzt. 
 
In Richtung Osten, Süden und Westen wird eine randliche Eingrünung festgesetzt, sodass sich 
das Sondergebiet in die Landschaft einfügt.  
Die anlagebedingten Auswirkungen auf das Schutzgut können bei Berücksichtigung dieser Vorga-
ben als gering eingestuft werden.  
 
Betriebsbedingte Auswirkungen:  
Durch den Betrieb des Sondergebietes sind bei einer bestimmungsmäßigen Nutzung keine erheb-
liche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten. Im Hinblick auf die auf den Sonderge-
bietsflächen entstehenden Schallemissionen wurde durch die IBN Bauphysik GmbH & Co. KG, In-
golstadt eine Geräuschkontingentierung durchgeführt. Die hierbei, getrennt als Tag- und Nacht-
werte, ermittelten Emissionskontingente sind im Bebauungsplan getrennt nach SO 1 und SO2 fest-
gesetzt und im Zuge der Nutzung der Sondergebietsfläche einzuhalten. 
 
Die verkehrliche Anbindung erfolgt zunächst über die bestehende Anbindung über die Flurnummer 
1281 (Leilachstraße parallel zur B13). Während der Verfüllphase, d.h. bis zu Fertigstellung der 
geplanten teilweisen Nassverfüllung des Sees A, ist die verkehrliche Erschließung über die Leilach-
straße und die Anbindung an den Knotenpunkt mit der B13/Manchinger Straße gewährleistet. Die 
dauerhafte verkehrliche Erschließung des Areals ist mittels der Zufahrt im Süden zur Immelmann-
straße vorgesehen. Die Zufahrt entsteht allerdings erst mit der Abschluss des Nassverfüllungsvor-
gangs. Ob eine Erschließung über die Leilachstraße ebenfalls dauerhaft und damit auch für den 
Betrieb des GEOS-Areals möglich ist, ist im Rahmen weiterer Verkehrsuntersuchungen zu prüfen. 
Mit dem Betrieb des Sondergebietes ist eine geringe Verkehrszunahme verbunden. Die Verkehrs-
untersuchung (Vössing Ingenieure, München) zeigt auf, welche Änderungen der Qualtätsstufen der 
Knotenpunkte (Anbindung Leilachstraße und Immelmannstraße an B13) damit verbunden und wel-
che verkehrlich wirksamen Maßnahmen erforderlich sind. Nachhaltige Auswirkungen auf das 
Schutzgut Menschen, menschliche Gesundheit sind dadurch nicht erkennbar, da im Ziel eine Ver-
besserung der Verkehrswirksamkeit der Knotenpunkte erreicht werden soll. 
Für das Schutzgut Mensch ist betriebsbedingt mit Auswirkungen von geringer Erheblichkeit zu 
rechnen. 
 
Ergebnis: 
Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind baubedingte sowie anlage- und betriebsbedingte Aus-
wirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten. 

2.3.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Baubedingte Auswirkungen: 
Durch vorübergehend in Anspruch genommene Bauflächen (Bodenabtrag, Materiallager, Baustel-
lenbetrieb etc.) kann es durch mittelbare Beeinträchtigungen zu einer vorübergehenden Störung 
bzw. Vergrämung von brütenden Vogelarten in den angrenzenden Gehölzflächen kommen. 
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Die Vorhabenfläche wird während der Bauzeit reptiliensicher eingezäunt. Betroffene Zauneidechs-
habitate im Vorhabengebiet bleiben erhalten oder werden im Rahmen der Ausgleichsflächen durch 
Ersatzhabitate kompensiert. Die vorhandenen Gehölzstrukturen entlang der B13 und Immelmann-
straße sind zu erhalten und somit baubedingt nicht betroffen. 
 
Die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut können daher als gering eingestuft werden. 
 
Anlagebedingte Auswirkungen: 
Durch die geplante Sondergebietsflächen auf der Verfüllfläche und der Halbinsel gehen zwar keine 
bedeutenden Lebensräume von Tieren und Pflanzen verloren; es entsteht jedoch eine dauerhafte 
Veränderung des Landschaftsteilraumes durch bauliche Anlagen. Für die notwendige verkehrliche 
Verbindung des Sondergebietes auf der Verfüllung mit dem Sondergebiet auf der Halbinsel kann 
es punktuell zu Eingriffen in Gehölzbestände entlang des vorhandenen Verbindungsweges kom-
men. 
Die anlagebedingten Auswirkungen auf das Schutzgut können daher als mittel eingestuft werden.  
 
Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Durch das geplante Sondergebiet sind betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut durch 
Lärm- und Lichtemissionen zu erwarten.  
 
Unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch das umgebende Straßennetz und der vorgesehe-
nen Vermeidungsmaßnahmen (Ortsrandeingrünung nach Osten, Westen und Süden) sind die be-
triebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt als mittel 
erheblich einzustufen. 
 
Ergebnis: 
Im Hinblick auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt ist baubedingt mit geringen 
sowie anlage- und betriebsbedingt mit mittleren Auswirkungen zu rechnen. 

2.3.3 Schutzgut Fläche und Boden 

Baubedingte Auswirkungen: 
Im Vorhabengebiet liegt vorwiegend nicht mehr der natürlich gewachsene Boden vor. Durch den 
Kiesabbau und die anschließende Wiederverfüllung liegt vorwiegend das Auffüllmaterial und im 
Bereich der gesicherten Altablagerung auch bindiger Boden bzw. eine verpflichtende oberflächige 
Versiegelung (ohne Durchlässigkeit von Regenwasser) vor.  
Ein baubedingtes Öffnen der die vorhandene Altlast schützenden Verfüllung ist nicht zulässig. 
Durch das geplante Sondergebiet wird die zusätzliche Versiegelung als nicht stark erheblich ein-
gestuft.  
 
Daher sind die baubedingten Auswirkungen für das Schutzgut Boden als gering erheblich einzu-
stufen. 
 
Anlagebedingte Auswirkungen: 
Durch das Vorhaben werden ca. 2,7 ha der Seeverfüllung und 2,6 ha der ehemaligen Betriebsflä-
che an der Leilachstraße einer Sondergebietsentwicklung zugeführt. Zusätzlich entsteht auf der 
Halbinsel zwischen See A und B ebenfalls eine 0,6 ha große Sondergebietsfläche. Mit einer Ver-
bindungsstraße entlang dem Nordrand des Geltungsbereiches (ca. 0,26 ha) wird die Sonderge-
bietsfläche auf der Halbinsel an die Leilachstraße angebunden. 
 
Vorwiegend liegt im Vorhabengebiet eine Aufüllungsfläche vor, die teilweise (außerhalb der gesi-
cherten Altlast) noch versickerungsfähig ist, allerdings liegt kein natürliche gewachsener Boden 
mehr vor. Daher sind die geplanten Erschließungs- und Bauflächen zwar eine dauerhafte Boden-
versiegelung, allerdings nicht mehr als erheblicher Eingriff einzustufen. Da es sich nicht um hoch-
wertige, natürlich gewachsene Böden handelt, sind die anlagebedingten Auswirkungen für das 
Schutzgut Boden als gering einzustufen. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Durch den Betrieb der späteren Sondergebietsflächen sind keine nachhaltigen betriebsbedingten 
Auswirkungen in Form von Schadstoffeinträgen auf das Schutzgut Boden zu erwarten. 
Die durch den Verkehr bedingten Schadstoffimmissionen aus Kfz-Abgasen sowie im Rahmen des 
Winterdienstes verwendete Auftaumittel werden im Rahmen der ordnungsgemäßen Behandlung 
von Niederschlagswasser aufgefangen und abgeführt. 
Unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch das umgebende Straßennetz und der Konversi-
onsnutzung der Verfüllfläche sowie der ehemaligen Betriebsflächen des Kieswerkbetriebes sind 
die betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden als gering erheblich 
einzustufen. 
 
Ergebnis:  
Im Hinblick auf das Schutzgut Fläche und Boden sind aufgrund der vorherigen Nutzung im Nasskie-
sabbau mit anschließender Verfüllung nur gering erhebliche Auswirkungen zu erwarten. 

2.3.4 Schutzgut Wasser 

Baubedingte Auswirkungen: 
Angrenzend an das geplante Sondergebiet befindet sich offen anstehendes Grundwasser in Form 
der bestehenden Weiherflächen, die empfindlich gegenüber von Einträgen sind. Beim Bau ist da-
rauf zu achten, dass die Weiherflächen durch Nährstoffeintrag oder wassergefährdende Stoffe 
nicht beeinträchtigt werden.  
Unter Berücksichtigung notwendiger Schutzmaßnahmen sind die baubedingten Auswirkungen auf 
das Schutzgut Wasser sind als gering einzustufen. 
 
Anlagebedingte Auswirkungen: 
Mit der Versiegelung für Verkehrs- und Betriebsflächen sowie der künftigen Bebauung innerhalb 
des geplanten Sondergebietes sind ein erhöhter Oberflächenabfluss und eine verminderte Grund-
wasserneubildungsrate verbunden. Die flächige Versickerungsmöglichkeit geht durch die Bauvor-
haben in den zukünftig versiegelten Bereichen verloren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Sondergebietsentwicklung zum Teil auf einer zur bestehenden Altlastenfläche hin dichten, wenig 
durchlässigen Auffüllung zur Verhinderung der Grundwasserneubildung stattfinden wird, so dass 
die Versickerungsmöglichkeiten in Teilen auch bereits durch die Verfüllung des Gewässers nicht 
mehr gegeben sein werden. 
 
Durch die künftigen Bauvorheben wird nicht in das Grundwasser eingegriffen um die eingebrachte 
Verfüllung nicht wieder zu öffnen. Gebäude werden ohne Unterkellerung geplant, sodass keine 
Auswirkungen auf das Grundwasser zu erwarten sind.  
 
Zur Beseitigung des im Geltungsbereich anfallenden Niederschlagswassers wurde ein Entwässe-
rungskonzept erarbeitet (Goldbrunner Ingenieure, Gaimersheim Stand 29.01.2026) und als Anlage 
in die Bauleitplanung eingebracht. Durch mehrere Versickerungsmulden und Flächen für Bodenfil-
ter in den Randbereichen des Gebietes, die teilweise nicht künstlich aufgefüllt sind, kann dabei das 
anfallende Niederschlagswasser der Verkehrs- und Sondergebietsflächen zur Versickerung ge-
bracht werden. Dabei wird darauf geachtet, dass durch die Niederschlagswasserbeseitigung keine 
weitere Austragung von Schadstoffen aus der bekannten Altlast entsteht.  
 
Unter Berücksichtigung des Entwässerungskonzeptes sowie entsprechender Schutzmaßnahmen 
für das Grundwasser und die angrenzenden Weiherflächen kann von geringen anlagebedingten 
Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Wasser ausgegangen werden. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen:  
Entsprechend der Verkehrsuntersuchung löst das geplante Vorhaben, gemessen am Gesamtver-
kehrsaufkommen, eine geringe Zunahme der Verkehrsbelastung aus. Dadurch entstehen 
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zusätzliche Schadstoff-Emissionen (u.a. Streusalz, Abgase, Reifenabrieb), die im Vergleich zu den 
bestehenden Vorbelastungen nur in geringen Umfang höher sein werden. 
Darstellung zur Schmutzwasserableitung im Entwässerungskonzept zum Bebauungs- und Grün-
ordnungsplan Nr. 67 – Goldbrunner Ingenieure, Gaimersheim, Stand 29.01.2026): Der Betrieb von 
Recyclinganlagen ist in der Regel wasserintensiv. Neben einem kontinuierlichen Bedarf an Wasch-
wasser wird Wasser auch für die Staubbindung sowie als Prozesswasser eingesetzt. Durch den 
Einsatz moderner Rückgewinnungssysteme kann die Frischwasserzufuhr jedoch erheblich redu-
ziert werden – Rückgewinnungsraten von über 90 % sind technisch realisierbar. Somit kann der 
Gesamtwasserverbrauch einer Anlage zwar hoch sein, der tatsächliche Frischwasserbedarf bleibt 
jedoch vergleichsweise gering.  
Im Zuge des Betriebs des Sondergebietes kommt es unter Berücksichtigung der Maßgaben des 
Entwässerungskonzeptes darüber hinaus zu keinen wassergefährdenden Einträgen.  
Daher sind betriebsbedingt nur geringe Auswirkungen zu erwarten.  
 
Ergebnis: 
Die durch die, der Bauleitplanung vorauslaufenden, Verfüllung erreichbare Sicherung der vorhan-
denen Altlast mit dauerhafter Beeinträchtigung des Grundwassers im Abstrom zur Donau ist als 
wesentlicher Beitrag des Gesamtvorhabens (Verfüllung und darauf entwickelbare Sondergebiets-
fläche) zum Gewässerschutz zu bewerten und zu begrüßen. 
Im Hinblick auf das Schutzgut Wasser kann es bezüglich der Sondergebietsentwicklung im An-
schluss an die Verfüllung, unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bebauungsplanes zur Nieder-
schlagswasserbeseitigung, baubedingt, anlagebedingt und betriebsbedingt zu geringen Beein-
trächtigungen kommen. 

2.3.5 Schutzgut Luft und Klima 

Baubedingte Auswirkungen:  
Baubedingt kann es durch die Anlage des Sondergebietes in Randlage zu den vorhandenen Wei-
herflächen zu Beeinträchtigungen des lokalen Kleinklimas kommen, da Bautätigkeiten im direkten 
Umfeld zu den bestehenden Wasserflächen stattfinden werden. Diese Wirkungen treten insbeson-
dere auch bei der Sondergebietsentwicklung auf der vorhandenen Halbinsel auf. 
 
Folglich sind die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft als mittel einzustu-
fen. 
 
Anlagebedingte Auswirkungen:  
Über den befestigten Flächen (Verkehrs- und Betriebsflächen) entsteht eine erhöhte Wärmerück-
strahlung. Diese Wirkungen treten insbesondere auch bei der Sondergebietsentwicklung auf der 
vorhandenen Halbinsel auf. Aufgrund der vergleichsweise geringen Größe des geplanten Sonder-
gebietes im Vergleich zur gesamten Wasserfläche, ist davon auszugehen, dass die klimaökologi-
sche Ausgleichsfunktion der angrenzenden Offenlagen und Weiherflächen weiterhin aufrechterhal-
ten bleiben. 
 
Aufrgund der Kleinflächigkeit und dem Ausganszustand der Fläche ist anlagenbedingt von gerin-
gen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft auszugehen.  
 
Betriebsbedingte Auswirkungen:  
Durch den Betrieb der technischen Anlagen der Sondergebietsentwicklung – vornehmlich in Be-
treiben der Recyclingwirtschaft und dem zugehörigen Verkehrsaufkommen (Mitarbeiter, Besucher, 
Lieferverkehr) kommt es zur Abgabe von Emissionen in die Athmosphäre. Dabei sind keine erheb-
lichen Schadstoffemissionen in die Luft zu erwarten. Immissionsschutzrechtlich zu genehmigende 
Anlagen sind im späteren Baugenehmigungsverfahren nach BImSchV bzw. nach Anhang 7 Tech-
nische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft 2021 - Geruch) zu prüfen. 
Die klimaökologische Ausgleichsfunktion der angrenzenden Flächen (Eingrünung mit Gehölzbe-
ständen und offene Wasserflächen) bleibt weiterhin aufrechterhalten. 
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Im Hinblick auf den Klimawandel ist die Ausweisung des Sondergebietes mit den vorgesehenen 
Anlagen zur Entwicklung eines klimaneutralen Recyclingstandortes besonders zu begrüßen. Das 
Vorhaben kann damit bezogen auf das Schutzgut Klima/Luft zum Erreichen der nationalen Treib-
hausgasminderungsziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes (Stand August 2024) beitragen. Die 
Emissionen sollen bis 2030 um mind. 65 % und bis 2040 um mind. 88 % gesenkt werden (gegen-
über 1990). Bis zum Jahr 2045 hat Deutschland das Ziel Netto-Treibhausgasneutralität zu errei-
chen. 
 
Die betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima können als gering erheblich 
eingestuft werden. 
 
Ergebnis:  
Im Hinblick auf das Schutzgut Luft und Klima kommt es bau-, anlage- und betriebsbedingt zu ge-
ringen Beeinträchtigungen. 

2.3.6 Schutzgut Landschaft 

Baubedingte Auswirkungen:  
Das gewohnte Landschaftsbild wird während der Bauzeit durch Baustelleneinrichtungen, Material-
lagerflächen, Baumaschinen und Geräte verändert. Dabei schützt die den Standort umgebende 
Eingrünung durch vorhandene Gehölzbestände, so dass keine nachhaltigen Beeinträchtigungen 
der bestehenden Sichtbeziehungen entstehen. Diese Beeinträchtigungen sind temporär und nur 
als gering erheblich einzustufen. 
 
Anlagebedingte Auswirkungen:  
Mit der geplanten Überbauung der überwiegend vom Kiesabbau aufgefüllten Flächen entsteht 
keine nachhaltige Beeinträchtigung wertvoller Elemente und Objekte des Landschaftsbildes.  
Die Einbindung des Vorhabens in die umgebende Landschaft wird durch die festgesetzten Grün-
flächen und Ausgleichsflächen nach Süden und Osten (Erhaltung Gehölzbestand) sowie Westen 
(Entwicklung neuer Gehölzbestand gemäß Wasserrechtsbescheid zur Verfüllung) gewährleistet. 
Die zulässige Bebauung wird im Wesentlichen unterhalb der Gehölzwipfel verbleiben. Besondere 
Blickbeziehungen werden somit nicht eingeschränkt. 
Dadurch wird die Beeinträchtigung auf das Schutzgut Landschaft als gering bewertet. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen:  
Durch die Sondergebietsausweisung am Ostrand des Seengebietes der ehemaligen Zaunerweiher 
kommt es betriebsbedingt vorallem durch die notwendige Beleuchtung des Sondergebietsstandor-
tes zu einer Veränderung der Umgebungshelligkeit des Standortes. Unter Berücksichtigung der 
festgesetzten Regelungen des Bebauungsplanes zur Außenbeleuchtung können nachhaltige Be-
einträchtigungen vermieden werden, so die betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut 
Landschaft als gering erheblich eingestuft werden können. 
 
Ergebnis:  
Im Hinblick auf das Schutzgut Landschaft ist bau-, anlage- und betriebsbedingt von geringen Aus-
wirkungen auszugehen. 

2.3.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen:  
Von der geplanten Sondergebietsausweisung im Bereich des See A und auf der Halbinsel zwi-
schen See A und B sind keine Bodendenkmäler betroffen, da ehemals vorhandene Bodendenk-
mäler durch den Nassabbau bereits verloren gegangen sind. Die beiden Bodendenkmäler D-1-
7234-0600 und D-1-7234-0601 liegen im Bereich der Leilachstraße innerhalb des Geltungsberi-
ches des Bebauungsplanes. Bodeneingriffe in diesem Bereich bedürfen einer vorherigen Erlaubnis 
nach Art. 7 Abs. 1 DSchG. In den anderen Bereichen im Vorhabengebiete sind keine Konflikte mit 
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Bodendenkmäler zu erwarten, da dort bereits durch den Kiesabbau ein Eingriff in den Boden statt-
gefunden hat.  
 
Unter Berücksichtigung der denkmalrechtlichen Vorgaben ist von einer geringen baubedingten 
Auswirkung auf das Schutzgut auszugehen. Ein Ausbau der Leilachstraße ist derzeit nicht vorge-
sehen. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen:  
Kultur- und Sachgüter sind betriebsbedingt nicht betroffen. 
 
Ergebnis:  
Im Hinblick auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter sind anlage-, baubedingt geringe 
und betriebsbedingt keine Auswirkungen zu erwarten. 

2.3.8 Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

Das Vorhaben beeinflusst die folgenden Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern: 
 

• Schutzgut Mensch / Schutzgut Landschaft / Schutzgut Boden 
Nutzungskonflikte um begrenzt verfügbare Flächen – Versiegelung von Boden – Einschrän-
kung der Erholungsfunktion 
 

• Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt / Schutzgut Boden und Fläche 
Versiegelung / Überbauung von potentiellen Lebensräumen – visuelle/ akustische Störungen 
von angrenzenden Habitaten 

 
Die Konversionsnutzung einer zur Altlastensicherung wiederverfüllten Nassabbaufläche liegt hier 
im öffentlichen Interesse und ist in der Schutzgüterabwägung vorrangig zu werten. 

2.3.9 Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 
Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 

Die vorliegende Bauleitplanung (21. Flächennutzungsplanänderung und Aufstellung des Bebau-
ungs- und Grünordnungsplanes Nr. 67) soll das Baurecht für die innerhalb des Sondergebietes 
nach § 11 BauNVO zulässigen baulichen Anlagen bereitstellen. Dabei soll die Bauleitplanung den 
baurechtlichen Rahmen für die Umsetzung der baulichen Anlagen bilden. Da spätere Vorhaben 
innerhalb des Geltungsbereiches ggf. einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach der 
Bundesimmissionsschutzverordnung bedürfen, ist die detaillierte Ermittlung der Art und Menge an 
Emissionen der späteren Anlagen, sowie daraus möglicherweise resultierende Belästigungen, im 
jeweiligen Genehmigungsverfahren zu belegen. 
 
Zu einer ersten Beurteilung der Schallwirkungen auf das Vorhaben bzw. der Schallauswirkungen 
des Vorhabens wurde zum Verfahren von der IBN Bauphysik GmbH & Co. KG, Ingolstadt eine Schall-

technische Untersuchung (Stand 09.01.2026) erarbeitet, welche den Unterlagen beigefügt ist. Darin 
erfolgt die Ermittlung der Vorbelastung sowie die Lärmkontingentierung für den Geltungsbereich 
des Planes zur Einhaltung der Gesamtimmissionsrichtwerte nach DIN 45691. Die vorgesehene 
Kontingentierung im Bebauungsplan gibt den möglichen Rahmen der Schallemissionen vor. Ein 
gutachterlicher Nachweis zur planungsrechtlichen Zulässigkeit der einzelnen Vorhaben ist dann im 
Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsplanung vorzulegen, um nachzuweisen, 
dass die zugewiesenen Lärmkontingente eingehalten werden. 
 
Durch die notwendige Beleuchtung (Gebäude- und Straßenbeleuchtung) entsteht eine weiterge-
hende Veränderung der Umgebungshelligkeit die auch auf die Landschaft im Umfeld des Vorha-
bens wirkt. Diese ist jedoch nachrangig einzustufen, da durch die bestehtende Randeingrünung 
des Gebietes, die im Bebauungsplan als zu erhalten sowie ergänzend neu zu pflanzen festgesetzt 
ist, eine weithin sichtbare Lichtbelastung vermieden wird. Um nachteilige Auswirkungen der 
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Lichtbelastung auf die umgebende Landschaft zu vermeiden sind zudem Vorgaben für die Außen-
beleuchtung im Bebauungsplan festgesetzt. 

2.3.10 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

Im Ziel der vorlilegenden Bauleitplanung steht die Entwicklung eines klimaneutralen Recyclingstan-
dortes für verschiedenste Abfallströme. Dabei steht die Beseitigung und Verwertung anfallender 
Abfälle Dritter im Vordergrund, während am Standort selbst Abfälle nur in geringsten Mengen ent-
stehen.  
Der GEOS-Standort soll dabei vor allem für Abfall-Stoffströme genutzt werden, die lokal in Groß-
mengen entstehen, direkt mit den Sammel-LKW angeliefert werden und die energieintensive Re-
cyclinganlagen erfordern. Dabei sollen nur nichtgefährliche Abfälle behandelt und verwertet wer-
den, die nicht zu Geruchs- und Gewässerbelastungen führen könnten. Dazu gehören u.a. Böden, 
Bauschutt, Altholz, Grüngut.  

2.3.11 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

Mit der Aufstellung den Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 67 „Sondergebiet Oberstimm 
West I (GEOS 1)“ sind keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die 
Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen verbunden, da mit der Sondergebietsausweisung nach § 
11 BauNVO keine Störfallbetriebe zugelassen werden und auch keine in der näheren Umgebung 
liegen.  
In der Begründung zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 67 ist städtebaulich nicht ange-
bundene Lage des Standortes dargestellt: Der geplante Recyclingstandort dient der Stoffstrombe-
handlung, der energetischen Verwertung von Reststoffen sowie der Erzeugung erneuerbarer Ener-
gien. Damit handelt es sich um einen produzierende Gewerbebetriebe mit mehreren Teilanlagen, 
die unter Umständen nach der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (4. BImSchV) genehmigungsbedürftig sind. Ein Standort außerhalb geschlossener 
Ortschaften ist daher zwingend erforderlich, um die Einhaltung der Grenzwerte gemäß TA Lärm 
und TA Luft zu gewährleisten. Der Betrieb von BImSchG-pflichtigen Anlagen bedingt zudem Min-
destabstände zu bewohnten Gebieten gemäß § 50 BImSchG („Trennungsgebot“). Diese Anforde-
rungen können nur an einem freistehenden Standort erfüllt werden. Der Standort ist aufgrund sei-
ner logistischen Lage, seiner Entfernung zu sensiblen Nutzungen und seiner Umweltverträglichkeit 
geeignet, den Betrieb der genehmigungsbedürftigen Anlagen nach 4. BImSchV ordnungsgemäß 
zu ermöglichen. 
Damit liegen alle Voraussetzungen für die Anwendung der Ausnahme vom Anbindegebot gemäß 
Landesentwicklungsprogramm Bayern vor, so dass dadurch die Risiken für die menschliche Ge-
sundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt weitestgehend minimierbar sind. 
 
Da die benachbarte Max-Immelmann-Kaserne nicht mehr als militärische Anlage gewidmet ist, be-
steht vorerst keine erhöhte Gefahr bei kriegerischen Handlungen die vorrangig militärischen Anla-
gen gelten könnten. Die mögliche Wiederaufnahme der mitlitärischen Nutzung, des noch bei der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) verbliebenen Restareals der ehemaligen Kaserne, 
ist derzeit offen. Für den Vorhabenstandort sind auch keine weiteren Gefahrensituationen (Kampf-
mittel, Georisiken, Erdbebengefahr, Strahlungsgefahren etc.) erkennbar.  

2.3.12 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete  

Die vorliegenden Bauleitplanung setzt eine Teilverfüllung des See A voraus, die mit dem Wasser-
rechtsbescheid des Landratsamtes Pfaffenhofen an der Ilm vom 18.12.2024 genehmigt wurde. Die 
Teilverfüllung dient dabei der Sicherung einer vorhandenen Altlast aus dem ehemaligen Kies-
werksbetrieb. Kumulierend sichert die Sondergebietsentwicklung mit der festgesetzten Versiege-
lung der Bodenoberfläche zusammen mit der abdichtenden Verfüllung den dauerhaften Schutz der 
Altlast. 
 
Kumulierend mit der vorliegenden Bauleitplanung ist auch die weitere städtebauliche Entwicklung 
der Max-Immelmann-Kaserne (MIK) als aufgelassene Militäranlage zu sehen. Der Markt Manching 
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beabsichtigt hier im Ziel des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) für den 
Markt Manching ein Gewerbegebiet zu entwickeln. Da es sich hierbei um die Konversionsnutzung 
einer bereits intensiv bebauten und langjährig betriebenen Militäranalge handelt sind hier derzeit 
keine nachhaltigen kumulierenden Auswirkungen zu erkennen, da das Bauleitplanverfahren für die 
künftige Nutzung der MIK noch aussteht. Kumulierende Auswirkungen mit der Wiederaufnahme 
der mitlitärischen Nutzung des Restareals der ehemaligen Kaserne können ebenfalls nicht betrach-
tet werden, da hierzu derzeit keine konkretisierten Überlegungen des Bundes vorliegen. 
 
Weiterhin sind kumulierende Auswirkungen durch weitere Gebietsentwicklungen der westlich be-
nachbarten Stadt Ingolstadt zu bewerten. In der erarbeiteten Verkehrsuntersuchung werden diese 
Entwicklungen bezüglich des Verkehrsaufkommens und der verkehrlich notwendigen Maßnahmen 
bereits betrachtet. Nachhaltige Auswirkungen auf die Schutzgüter nach UVPG sind dabei derzeit 
nicht absehbar.  
 
Eine mögliche weitergehende Nutzung der offenen Wasserflächen der ehemaligen Zaunerweiher, 
die mit der 21. Flächennutzungsplanänderung dem derzeitigen Bestand entsprechend in den Flä-
chennutzungsplan aufgenommen werden, ist derzeit offen. Kumulierende Wirkungen mit der Son-
dergebietsausweisung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 67 sind daher nicht betracht-
bar. 

2.3.13 Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und der Anfälligkeit gegen-
über den Folgen des Klimawandels 

Das geplante Sondergebiet leistet mit seinen gemäß Zweckbestimmung (Rohstoffe, Recycling und 
erneuerbare Energien) zulässigen Betriebsansiedlungen, die zur effizienten Nutzung von Ressour-
cen, zur Reduzierung von Abfallmengen und zur nachhaltigen Energiegewinnung beitragen, einen 
wichtigen Beitrag zur Umsetzung der energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesrepublik 
Deutschland und des Freistaats Bayern, insbesondere im Hinblick auf den Ausbau der Kreislauf-
wirtschaft und die Nutzung erneuerbarer Energien. 
Das Sondergebiet soll auf bereits klimatisch unbedeutenden Flächen (Auffüllungsfläche nach 
Nasskiesabbau) umgesetzt werden. Die bestehende Eingrünung im Osten und Süden, sowie die 
weiteren Weiherflächen bleiben unverändert erhalten und werden durch das Vorhaben nicht be-
einträchtigt.  
 
Durch die zusätzlich zulässige Versiegelung und Überbauung entsteht eine zunehmende Wärme-
entwicklung über den befestigten und überbauten Flächen, die einen lokal begrenzten Anstieg der 
Umgebungstemperatur bewirken kann, der durch den globalen Temperaturanstieg gefördert wird. 
Dieser Effekt wird durch die umliegenden Wasserflächen, die klimatisch ausgleichend wirken, ge-
mindert. Eine weitere bauliche Entwicklung mit Verlust dieser Wasserflächen ist gemäß dem Flä-
chennutzungsplan, des Marktes Manching, incl. der 21. Änderung, derzeit bauleitplanerisch nicht 
vorbereitet.  
 
Gleichzeitig treffen die Folgen des Klimawandels auch den Vorhabenstandort in Folge von Stür-
men, Hagelschlag, Überflutungen durch Starkregenereignisse oder Hitze- und Trockenperioden 
durch den Temperaturanstieg. 
 
Nachfolgende Abbildung aus dem Umweltatlas Bayern zeigt mögliche Fließwege des Oberflächen-
wassers bei Starkregen und die Geländesenken / Aufstaubereiche im Vorhabengebiet auf.  
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Abb. 18. Überschwemmungsgefahren bei Starkregen, potentielle Aufstaubereiche und potentielle 

Fließwege5  

 
Aufgrund von Starkregenereignissen ist bei allen Bauvorhaben eigenverantwortlich entsprechende 
Vorsorge (objektbezogene Maßnahmen) zu tragen, dass die Gebäude vor Wassereinbrüchen und 
wild abfließendem Oberflächenwasser geschützt werden, z.B. durch angepasste Bauweise nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder entsprechende Geländeneigungen. Als Hil-
festellung wird das DWA-Themenfaltblatt "Starkregen und urbane Sturzfluten" empfohlen. 
Vor allem bei Lagerflächen für die Materialaufbereitung ist darauf zu achten, dass bei Starkregen-
ereignissen kein Eintrag wassergefährdender Stoffe oder Nährstoffe durch Schlamm in die angren-
zenden Weiherflächen stattfindet.  

Das zur Bauleitplanung erstellte Entwässerungskonzept (Goldbrunner Ingenieure, Gaimersheim, 
Stand 09.01.2026) zeigt zudem die fachgemäße Niederschlagswasserbeseitigung auf. Nach 

DWA-A 138-1 ist bei der Bemessung von Versickerungsanlagen ein Überflutungsnachweis zu füh-
ren; bei Gewerbegebieten ist hierzu eine Überflutungshäufigkeit von einmal in 30 Jahren anzuset-
zen. Im Ergebnis wird ein Gesamtspeichervolumen von 679 m³ zur Rückhaltung eines 5-jährlichen 
Regenereignisses und zusätzlich 1.182 m³ zur schadlosen Ableitung eines 30-jährlichen Regene-
reignisses, so dass durch die im Bebauungsplan festgesetzten Rückhalteflächen ein ausreichen-
des Volumen zur Aufnahme von Starkniederschlägen innerhalb des Gebietes geschaffen wird. Die 
detaillierte Herleitung der im Bebauungs- und Grünordnungsplan festgesetzten Flächen zur Nie-
derschlagswasserbeseitigung (Versickerungsflächen und Bodenfilter) ist dem Entwässerungskon-
zept zu entnehmen. 
Für statisch geeignete Dachflächen wird zudem eine anteilige Dachbegrünung festgesetzt, 
wodurch eine zusätzliche Regenrückhaltefunktion bei Niederschlagsereignissen entsteht.  
 
Durch Flächenversiegelung, Überbauung und den Emissionen aus Verkehr und Betrieb der ansie-
delnden Unternehmen sind geringe, lokal begrenzte Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und 
Luft (siehe Ziffer 2.2.5) zu erwarten. Die bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen 
des Vorhabens auf das globale Klima und die Auswirkungen des Bebauungsplanes sowie die An-
fälligkeit der zulässigen Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels sind insgesamt von 
geringer Erheblichkeit.  

 
5 vgl. Umweltatlas, aufgerufen 03.2025, https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/um-
weltatlas/index.html?lang=de 
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2.3.14 Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässi-
gen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind 

Das im Bebauungsplan festgesetzte Sondergebiet – hier, der Zweckbestimmung „Rohstoffe, Re-
cycling und erneuerbare Energien“ des Sondergebietes entsprechend, im Wesentlichen auch mit 
den vorgesehenen Betriebsanlagen von Unternehmen der Recyclingwirtschaft – ist an sich nicht 
anfällig für schwere Unfälle und Katastrophen da keine Störfallbetriebe entwickelt werden sollen.  
 
Der Standort befindet sich außerhalb von extremen Hochwassergefahrenflächen (HQextrem) und 
nach DIN 4149 (Fassung 2005) in der Erdbebenzone 0 sowie zur Untergrundklasse S.6 Für die 
Bemessung der Gebäude sind daher die entsprechenden Lastwerte einzuhalten.  
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist durch den Antragssteller u. A. nachzuweisen, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Be-
lästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können. 

2.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteili-
ger Umweltauswirkungen 

2.4.1 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit 
• Zum Schutz von schutzbedürftigen Nutzungen im Umfeld vor Lärmeinwirkungen werden 

Emissionskontingente festgesetzt. 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (Vorgaben der speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung saP): 

• 1 V:Gehölzrodungen und Fällung von Quartierbäumen außerhalb der Vogelbrutzeit 
Zur Vermeidung des Stör- und Tötungsverbots (Eingriffe in Fortpflanzungs- und Ruhestätten) sind 
Fällungen wie in Art. 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG festgelegt nur außerhalb der Brutzeit (September 

bis März) erlaubt. 
 

• 2 V: Vermeidung der Störung von Bibern 
Um eine Störung zu vermeiden sind Eingriffe im Bereich von Biberbauten während der Wurf- und 
Hauptaufzuchtzeit (April bis Juni) zu verboten, da diese als Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach § 
44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG geschützt sind. 

 

• 3 V: Nachtarbeitsverbot 
Zur Vermeidung einer Störung des Jagdverhaltens von Fledermäusen sind Nachtarbeiten verboten. 
Die Beleuchtung der Halle und der versiegelten Flächen ist so minimalistisch wie möglich zu halten. 
Zum Schutz von Fledermäusen und Insekten sind bei allen Außenbeleuchtungen auf privaten und 
öffentlichen Flächen ausschließlich insektenverträgliche Beleuchtungsquellen zu verwenden. Eine 
Außenbeleuchtung ist auf die zwingend notwendig zu beleuchtenden Bereiche zu begrenzen und es 
sind Lampen zu verwenden, die eine Abstrahlung von höher als 70° zur Vertikalen sowie eine seitli-
che Abstrahlung vermeiden. Es ist auf eine möglichst geringe Leuchtdichte zu achten. Zu verwenden 
sind Lampen mit einem Spektrum > 540 nm und/oder einer korrelierten Farbtemperatur CCT < 2.700 
K. zu verwenden, die blaue Lichtanteile, v.a. UV-Licht vermeiden (z.B. Natriumniederdrucklampen, 
schmalbandige Amber LED oder PC Amber LED). Es sind geschlossene Lampen ohne Fallenwir-
kung zu verwenden. Außenanlagen sind außerhalb der Betriebszeiten nicht zu beleuchten (saP, R 
und H Umwelt, 2023).  
 

• 4 V: Vermeidung von Eingriffen in Lebensräume der Zauneidechse 
Um eine Tötung oder Schädigung von Zauneidechsen zu vermeiden, sind die geeigneten Lebens-
raumhabitate die überbaut werden sollen, im Vorjahr der geplanten Baufeldräumung mit Amphi-bien-
zaun einzuzäunen. Die gezäunten Flächen sind in zwei Phasen während der Hauptaktivitäten der 
Tiere (April [Paarungszeit der Adulten] und Mitte August-Mitte September [Adulte und diesjährige 

 
6 https://www.gfz-potsdam.de/din4149_erdbebenzonenabfrage/, Abgerufen am 10.07.2025 
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Jungtiere] von Tieren abzufangen. Die gefangenen Tiere sind in ein Ersatzhabitat umzusetzen 
(7VCEF). Die Einzäunung muss bis Baubeginn bestehen bleiben. 
Lebensraumbereiche der Zauneidechse, die nicht baulich in Anspruch genommen werden, aber na-
he an Baumaßnahmen angrenzen, müssen durch einen Schutzzaun (Typ Amphibienzaun) zu den 
Bauflächen abgegrenzt werden, um Eidechsen an versehentlichem Hineinlaufen in die Baustelle zu 
hindern und ihre Verletzung oder Tötung zu vermeiden. Der Zaun ist vor Beginn der baulichen Ein-
griffe aufzustellen und kann nach Abschluss der Arbeiten wieder entfernt werden. 
 

• 7 VCEF: Anlage von Ausgleichsflächen für Reptilien 

Bei der Sondergebietsausweisung entsteht eine weitere Betroffenheit kartierter Zauneidechsen-
lebenräume, so dass im Zuge des Ausgleichsflächenkonzeptes entsprechende Ersatzlebensräume 
bereitgestellt werden. Im Zuge der Ausgleichsfläche SO-A2 können weitere Zauneidechsenersatz-
habitate am Südufer der Halbinsel in See A geschaffen werden. 
 

• 7 V: Ökologische Baubegleitung (ÖBB) 
Bei Fällung von Höhlenbäumen und auch hinsichtlich der Betroffenheit von Zauneidechsen empfeh-
lenswert. 
 

• 6 VCEF: Anbringung von Nist- und Fledermauskästen in der näheren Umgebung 
Die von der Gebietsentwicklung betroffenen Habitatbäume werden entsprechend den Vorgaben der 
saP kompensiert: Für den Verlust von Höhlenbäumen ist ein 1:3 Ausgleich erforderlich, d.h. pro 
gefälltem Höhlenbaum sind zwei Fledermauskästen und ein Kasten für Brutvögel an geeigneten 
Bäumen in der Umgebung anzubringen. Die gemäß Bilanzierung erforderlichen Nistkästen (33 
Stück) werden außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 67 
im westlichen und südlichen Ufergehölzsaum aufgehängt (Darstellung im Umweltbericht zum Be-
bauungs- und Grünordnungsplan). 
 

• 8 VCEF: Schaffung von Habitatstrukturen für den Teichrohrsänger 
Als Ausgangslage der Sondergebietsausweisung ist See A bereits verfüllt. Die CEF-Maßnahme aus 
dem Wasserrechtsantrag zur Verfüllung mit Schaffung von Röhrichtbeständen für den Teichrohrsän-
ger am Nordufer der Halbinsel Richtung See B ist im Bebauungsplan nachrichtlich festgesetzt. 

Schutzgüter Fläche und Boden sowie Wasser und Klima/Luft 

• Örtliche Versickerung von Niederschlagswasser der Anlagenflächen innerhalb des Gel-
tungsbereiches (hier angrenzend zur Randeingrünung oder innerhalb der Sondergebiets-
flächen). 

• Festsetzung von teilweiser Dachbegrünung zur Niederschlagswasserrückhaltung. 
 

Schutzgut Klima/Luft 

• Mit der Aufstellung des Bebauungsplans soll die planungsrechtliche Grundlage für die Ent-
wicklung eines Sondergebiets gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Rohstoffe, 
Recycling und erneuerbare Energien“ geschaffen werden, das der Stoffstrombehandlung, 
der Aufbereitung von Rohstoffen sowie der Erzeugung erneuerbarer Energien dient. Ziel 
der Planung ist die Ansiedlung eines anlagen- und prozessgebundenen Recycling- und 
Energiestandorts, der zur effizienten Nutzung von Ressourcen, zur Reduzierung von Ab-
fallmengen und zur nachhaltigen Energiegewinnung beiträgt. Das geplante Sondergebiet 
leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der energie- und klimapolitischen 
Ziele der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaats Bayern, insbesondere im Hin-
blick auf den Ausbau der Kreislaufwirtschaft und die Nutzung erneuerbarer Energien. 

• Die Wärmeversorgung des Plangebietes erfolgt nicht mehr über Gas (bestehende Gaslei-
tung wird nicht genutzt), sondern soll ausschließlich dezentral und regenerativ sicherge-
stellt werden. Auch damit wird zugleich den Zielen des Klima- und Ressourcenschutzes 
Rechnung getragen. 

 
Schutzgut Landschaft 

• Festsetzung zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern der östlichen und südlichen Rand-
eingrünung. 
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• Festsetzung zur Pflanzung von Bäumen und Sträuchern am Westrand der Sondergebiets-
fläche (Ausgleichsmaßnahme des Wasserrechtsantrags zur Verfüllung) sowie als natur-
schutzfachliche Kompensation auch am Nordrand des SO1 und ergänzend auch am  
West-, Süd- und Ostrand des SO2. 

2.4.2 Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen 

In der verbindlichen Bauleitplanung ist auf der Grundlage von § 15 des Bundesnaturschutzgeset-
zes in Verbindung mit § 1a des Baugesetzbuches für notwendige Eingriffe in Natur und Landschaft 
die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung anzuwenden. 
Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die naturschutzfachliche Eingriffsregelung mit Ermittlung der 
möglichen Vermeidung und Minimierung von Eingriffen und Ableitung der notwendigen Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen durch die Gemeinde in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB zu berück-
sichtigen. 
 
Zur Abarbeitung der Eingriffsregelung wird auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung der im 
Jahr 2021 vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr zur Eingriffsregelung 
in der Bauleitplanung herausgegebene Leitfaden 'Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft' an-
gewandt. Entsprechend wird die Behandlung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung in folgen-
den Arbeitsschritten durchgeführt.7 

 
• Schritt 1: Bestandserfassung und Bewertung 

• Schritt 2: Ermittlung der Eingriffsschwere 

• Schritt 3: Ermittlung des erforderlichen Ausgleichsbedarfs 

• Schritt 4: Auswahl geeigneter Maßnahmen, Ermittlung des Ausgleichsumfanges 
 
Die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in diesen 4 Schritten erfolgt daher im 
Rahmen dieser Bauleitplanung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung für den gesamten 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 

2.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Da die vorliegende Bauleitplanung auf der vorauslaufenden Teilverfüllung des See A der ehema-
ligen Zaunerweiher westlich Oberstimm beruht, die zur Sicherung der dort vorhandenen Altlast 
dient und genehmigt ist, sind alternative Planungsmöglichkeiten zur Ausweisung des Sonderge-
bietes nicht gegeben.  
 
Die Sanierung der Altlast über die Teilverfüllung in See A ist dabei entsprechend einer aufschie-
benden Bedingung des Wasserrechtsbescheides zur Verfüllung (Aktenzeichen: 42/6410.32 K 
10/b vom 18.12.2024) nur über die Aufstellung einer Bauleitplanung des Marktes Manching er-
reichbar. 
 

  

 
7 vgl. BayStMWBV (2021), S. 16f 
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3. Zusätzliche Angaben 

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 

Der vorliegende Umweltbericht orientiert sich an dem ’Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleit-
planung’ ergänzte Fassung vom Januar 2007 der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsmi-
nisterium des Inneren sowie des Bayerischen Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz. Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgte verbal-argumentativ. 
 
Für die Beschreibung und Bewertung der Umwelt sowie der Auswirkungen des Vorhabens wird ein 
verbal-argumentativer Methodenansatz gewählt. Dabei werden drei Stufen unterschieden: geringe, 
mittlere und hohe Erheblichkeit. Auf eine numerisch gestufte Bewertungsmatrix zu den einzelnen 
Schutzgütern wird verzichtet. 
 
Zur Abarbeitung der Eingriffsregelung wird der vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, 
Bau und Verkehr zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung herausgegebene Leitfaden 'Bauen im 
Einklang mit Natur und Landschaft' (2021) angewandt. 
 
Vom Büro Naturgutacher, Freising wurde 2022 eine Faunistische Untersuchung im Bereich der 
Oberstimmer Weiher mit den Uferbereichen durchgeführt. Für die Teilverfüllung und die Bodenb-
arbeitungsanlage wurde von R& H Umwelt, Stand 2023 eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
(saP) erarbeitet, in der die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. 
Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten, die durch das Vorha-
ben erfüllt werden können, geprüft wurden. Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen 
dieser Untersuchung stützen sich auf die mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wohnen, Bau und Verkehr vom 20. August 2018 Az.: G7-4021.1-2-3 eingeführten "Hinweise zur 
Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der 
Straßenplanung (saP)" mit Stand 08/2018. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist 
diese saP den vorliegenden Bauleitplanunterlagen zur Darlegung der artenschutzrechtlichen Be-
lange beigegeben. 
 
Zur Beurteilung der Schallwirkungen auf das Gebiet bzw. der Schallauswirkungen der Sonderge-
bietsausweisung wurde zum Verfahren von der IBN Bauphysik GmbH & Co. KG, Ingolstadt eine 

Schalltechnische Untersuchung (Stand 09.01.2026) erarbeitet, die den Bauleitplanunterlagen bei-
gegeben ist.  
 
Zur Beurteilung der Verkehrsverhältnisse und der Projektauswirkungen auf die vorhandenen Stra-
ßen wurde eine Verkehrsuntersuchung (Vössing Ingenieure, München 03.07.2025) erarbeitet, die 
den Bauleitplanunterlagenin beigelgt ist. 
 
Zum Nachweis der dezentralen Niederschlagswasserversickerung im Plangebiet wurde ein Ent-
wässerungskonzept erarbeitet (Goldbrunner Ingenieure, Gaimersheim, Stand 09.01.2026), das den 
Bauleitplanunterlagen beigelegt und im Bauleitplanverfahren bereits mit der zuständigen Fachbe-
hörde (Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt) abgestimmt wurde. 

3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswir-
kungen 

Der Markt Manching zeichnet als Träger der Bauleitplanung für die Überwachung der Umsetzung 
der grünordnerischen, und naturschutzfachlichen Festsetzungen sowie der vorgegebenen Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen innerhalb der Grundstücksgrenzen verantwortlich. 
 
Die Umsetzung und dauerhafte Sicherung der erforderlichen Ausgleichsfläche wird von der Unte-
ren Naturschutzbehörde überwacht (gemeinsame Abnahme nach Erstellung der Ausgleichsflä-
che). Die Markt Manching meldet abschließend die vorgesehene Ausgleichsfläche dem Bayeri-
schen Landesamt für Umweltschutz – Außenstelle Nordbayern zur Erfassung im 
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Ökoflächenkataster. Die dauerhafte Pflege und Überwachung der Ausgleichsmaßnahmen oblie-
gen dem Markt Manching. 
 
Bezüglich erforderlicher Aushubarbeiten wird darauf hingewiesen, dass die abfallrechtlichen Be-
lange hinsichtlich der Verwertung und Entsorgung des Aushubs einzuhalten sind.  
Für alle anfallenden Erdarbeiten werden auf die Normen DIN 18915 und DIN 19731, welche den 
sachgemäßen Umgang und die Verwertung von Bodenmaterial regeln, verwiesen. 
Das Auffüllen von Baugruben oder das sonstige Einbringen bodenfremder Materialien in oder auf 
den Boden, die nicht in den Vorgaben des § 12 BBodSchV entsprechen, sind zu vermeiden. 
 
Sollten im Bereich des Bebauungsplanes Wärmepumpen geplant werden, sind diese durch einen 
privaten Sachverständigen zu begutachten und beim Landratsamt Pfaffenhofen a. d. Ilm einzu-
reichen. 
 
Sollten im Zuge von Baumaßnahmen weitere Altlastenverdachtsflächen bzw. ein konkreter Altlas-
tenverdacht oder sonstige schädliche Bodenverunreinigung bekannt sein bzw. werden, ist das 
Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt zu informieren. In Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt sind 
diese Flächen dann mit geeigneten Methoden zu erkunden und zu untersuchen und für die weitere 
Bauabwicklung geeignete Maßnahmen festzulegen. 
 
Sollten im Zuge von Baumaßnahmen evtl. Grundwasserabsenkungen erforderlich werden, sind 
diese im wasserrechtlichen Verfahren beim Landratsamt Pfaffenhofen zu beantragen. Bei Einbin-
den von Baukörpern ins Grundwasser wird empfohlen, die Keller wasserdicht auszubilden und die 
Öltanks gegen Auftrieb zu sichern. 
 
Sollten vorhandene Bauwerke (vorhandener Trafoturm) rückgebaut bzw. abgerissen werden, sind 
sämtliche beim Rückbau bzw. Abriss von Bauwerken anfallenden Abfälle zu separieren, ordnungs-
gemäß zwischen zu lagern, zu deklarieren und schadlos zu verwerten/entsorgen.  
 
Sollten Geländeauffüllungen entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes stattfinden, 
wird empfohlen nur schadstofffreien Erdaushub ohne Fremdanteile (ZO-Material) zu verwenden. 
Sollte RW1- bzw. RW2-Material eingebaut werden, sind die Einbaubedingungen gemäß dem RC-
Leitfaden „Anforderung an die Verwertung von Recycling-Baustoffen in technischen Bauwerken" 
vom 15.06.2005 einzuhalten. Ggf. ist bzgl. des Einbauvorhabens ein Antrag beim Landratsamt 
Pfaffenhofen zu stellen. 
 
Für den Bereich Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist die fachkundige Stelle 
am Landratsamt Pfaffenhofen zu beteiligen. Es ist darauf zu achten, dass keine wassergefährden-
den Stoffe in den Untergrund gelangen. Dies gilt besonders während der Bauarbeiten. 
 
Die Einhaltung der maximal zulässigen Geräuschemissionskontingente (in Form von immissions-
wirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln für die als Sondergebiet genutzten Flächen 
festgelegt) wird beim Bau oder bei immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren bei Neu- oder 
Umplanungen von der Genehmigungsbehörde überprüft. Die zulässigen Kontingente können um-
gesetzt als Immissionsanteile in die entsprechenden Bau- und Betriebsgenehmigungen aufgenom-
men werden. Dadurch ist langfristig sichergestellt, dass auch im Zusammenwirken aller gewerbli-
chen Geräuschemittenten keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche an schützens-
werter Bebauung eintreten. 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die 21. Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan hat eine Ände-
rungsbereichsgröße von ca. 28,8 ha und behandelt die Ausweisung eines Sondergebietes mit der 
Zweckbestimmg „Rohstoffe, Recycling und erneuerbare Energien“ nach § 11 BauNVO mit dem 
Ziel in erster Linie Betriebe der Recyclingwirtschaft anzusiedeln. Ebenso werden im Rahmen der 
Flächennutzungsplanänderung die durch Nassabbau zwischenzeitlich zusätzlich entstandenen 
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Wasserflächen mit Uferzonen (Grünzüge) im Zuge einer Berichtigung in den Flächennutzungsplan 
aufgenommen.  
 
Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wurde zur Ermittlung 
der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen eine Umweltprüfung durchgeführt. Im Falle 
der gegenständlichen 21. Flächennutzungsplanänderung beschränkt sich die Umweltprüfung auf 
den Geltungsbereich des im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungs- und Grünordnungs-
plan Nr. 67 „Sondergebiet Oberstimm West I (GEOS 1)“. Mit dieser Flächennutzungsplanänderung 
wird die Teilfläche des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes von Sondergebiets- und Wasser-
flächen sowie einer Fläche für die Landwirtschaft auf einer vorhandenen Insel zu einem Sonder-
gebiet mit Zweckbestimmung „Rohstoffe, Recycling und erneuerbare Energien“ umgewidmet.  
 
Entsprechend den Vorgaben des Baugesetzbuches wurden schutzgutbezogen die Auswirkungen 
des Vorhabens geprüft. Da die Sondergebietsentwicklung im Zuge einer Konversionsnutzung auf 
Flächen eines ehemaligen Nassabbauvorhabens, die dafür teilweise wiederverfüllt werden, statt-
findet sind dabei überwiegend nur bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen geringer bis 
mittlerer Erheblichkeit festzustellen.  
 
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht zu den wichtigsten Ergebnissen.  

Schutzgut Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Ergebnis 

Menschen, menschliche 
Gesundheit 

gering gering gering gering 

Tiere, Pflanzen & biologi-
sche Vielfalt 

gering mittel mittel mittel 

Boden und Fläche gering gering gering gering 

Wasser gering gering gering gering 

Luft und Klima gering gering gering gering 

Landschaft gering gering gering gering 

kulturelles Erbe und sons-
tige Sachgüter 

gering gering keine gering 

 
Für die Ermittlung des Gesamtergebnisses wird die Erheblichkeit der bau-, anlage- und betriebs-
bedingten Auswirkungen arithmetisch gemittelt (gering, mittel, hoch), wobei die baubedingten Aus-
wirkungen aufgrund ihrer nur vorübergehenden Einwirkungszeit nur zu 50 % in die Berechnung 
eingehen. Werden die Auswirkungen in mindestens einer der Teilauswirkungen als hoch einge-
stuft, so wird auch das Gesamtergebnis mit hoch bewertet. 
 
Die Festsetzungen als Sondergebiets- und Verkehrsfläche führen zu Eingriffen in den Naturhaus-
halt und das Landschaftsbild. Schwerwiegend ist hier vor allem die großflächige Versiegelung 
durch bauliche und technische Anlagen der vorgesehenen Betriebsansiedlungen. Da hierbei im 
Sinne einer Konversionsnutzung nur die Fläche der Seeverfüllung sowie die noch vorhandenen 
bzw. bereits verfüllten Teilflächen der ehemaligen Betriebsflächen des Kieswerksbetriebes ver-
wendet werden, entsteht keine großflächige Inanspruchnahme bisher unberührter Flächen.  
Für den Geltungsbereich wird auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung im weiteren Verfah-
ren unter Anwendung des Leitfadens 'Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft' (Herausgeber: 

Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, Stand Dezember 2021) der Eingriff 
bewertet und ein Gesamtkompensationsbedarf ermittelt.  
 
Ingolstadt, 24.07.2025, 10.02.2026 
 
Alois Rieder    Ayse Dolanbay 
Landschaftsarchitekt   M. Eng. (HS) Landschaftsarchitektur 
 
L:\A0654_Büchl_GOP GEOS\Text\Berichte\Umweltbericht FNP\20260129_UB__FNP GEOS1_Entwurf_Änderungen.docx 
  



 
◼ Markt Manching 

21. Flächennutzungsplanänderung - Umweltbericht 
◼ Seite   41 

 

◼ Februar 2026 ◼ Wolfgang Weinzierl Landschaftsarchitekten GmbH › Parkstraße 10 › 85051 Ingolstadt 

 

3.4 Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und 
Bewertungen herangezogen wurden 

Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (2021): Leitfaden 'Bauen im 
Einklang mit Natur und Landschaft' 
 
Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesellschaft (2003): Arten- und Biotopschutzpro-
gramm Bayern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm 
 
IBN Bauphysik GmbH & Co. KG, Ingolstadt (Januar 2026): Schalltechnische Untersuchung 
 
Markt Manching (1990): Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 
 
Naturgutachter, Freising (November 2022): PAF Oberstimm Kiesweiher – Faunistische Untersuchung 
 
Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren, Bayerisches Staatsministerium 
für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (2007): Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleit-
planung 
 
R & H Umwelt GmbH, Nürnberg (März 2023): Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung (saP) 
 
R & H Umwelt GmbH, Nürnberg (Februar 2024): Projekt „GEOS“, Zauner-Weiher in Oberstimm Hal-
lenplanung – Naturschutzfachliche Stellungnahme 
 
R & H Umwelt GmbH, Nürnberg (März 2024): UVP-Vorprüfung für die Teilverfüllung e 
ines Weihers- Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls bzgl. einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Vössing Ingenieure, München: Verkehrsuntersuchung (Juli 2025) 

 
Internetdienste (Aufruf 03/2025): 
 
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege - Bayerischer Denkmalatlas 
https://www.blfd.bayern.de/denkmal-atlas/index.html 
 
Bayerisches Landesamt für Umwelt - Bayerisches Fachinformationssystem Umwelt (FIN-Web) 
http://fisnatur.bayern.de/webgis 
 
Bayerisches Landesamt für Umwelt: 
- Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete 
http://geoportal.bayern.de/bayernatlas/iug/?theme=wasser_hochwassergefahren_flaechen 
- Umweltatlas Boden: Übersichtsbodenkarte 1:25.000 und 
- Umweltatlas Geologie - digit. Hydrogeologische Karte 1:100.000 
https://www.umweltatlas.bayern.de 
- Klima-Faktenblätter Bayern und Donauregion - Klima der Vergangenheit und Zukunft 
https://www.lfu.bayern.de/klima/klimawandel/klimafaktenblaetter/index.htm 
 
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat: BayernAtlas 
(Luftbilder, topographische Karten) 
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas 
 
Ingolstädter Kommunalbetriebe: Grundwasserflurabstand 
https://in-kb.mapaccel.com/?project=in-kb_im2&view=Gesamtprojekt 
 
Planungsverband Region Ingolstadt: Regionalplan der Region Ingolstadt von 1989, mit derzeit 30. Än-
derung (2024), www.region-ingolstadt.bayern.de 

https://www.blfd.bayern.de/denkmal-atlas/index.html
https://www.umweltatlas.bayern.de/
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas
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B16
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 D-1 -7234 -0601 D-1 -7234 -0601

Markt Manching
Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm

Anbauverbotszone B16 - 20 m

Landschaftliches Vorbehaltsgebiet
Nr. 07 - Donauterrassen

Sonstiges

D-1-7234-0740

D-1-7234-0741

Gäberfeld der Glockenbecherzeit und 
der Urnenfelderzeit, Siedlung der 
römischen Kaiserzeit.
Körpergräber des frühen Mittelalters.

Bodendenkmaldaten

N

N

N

NS

S

SS

G

G

G Naturschutzgebiet

F

F

FFF

F

FH H

H FFH-Gebiet
Hochwassergefahrenflächen

HQ häufig
HQ 100
HQ extrem

Bodendenkmaldaten

D-1-7234-0601 Brandgräber der römischen Kaiserzeit, 
Siedlung der Urnenfelderzeit.

D-1-7234-0600 Straße der römischen Kaiserzeit.

D-1-7234-0734 Straßen der römischen Kaiserzeit
und Siedlung oder Gräberfelder 
vor- und frühgeschichtlicher 
Zeitstellung.

D-1-7234-0674 Befestigung der späten Neuzeit 
(Teil der Landesfestung Ingolstadt: 
Fort IX).

7234-1068-001

7234-1069-001

Baggerseen südwestlich von
Oberstimm
Feldgehölz südwestlich von 
Niederstimm

Amtlich kartiertes Biotop der 
Flachlandbiotopkartierung


    





7234-1059-001 Gewässerbegleitgehölze und 
Röhricht an der Brautlach 

Legende
Biotope, Schutzgebiete

7234-1068-001

7234-1069-001

7234-1059-001

Ökoflächenkataster


